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Einleitung
[bookmark: _Toc182712274][bookmark: _Toc222207420][bookmark: _Ref269728572][bookmark: _Toc112923210][bookmark: _Toc207184836]Zweck und Gültigkeit
Das Projekthandbuch (nachfolgend PHB bezeichnet) richtet sich an alle Beteiligten des Projektes Projektbezeichnung (Kurzbezeichnung: Kurzbezeichnung Projekt). Das Handbuch regelt die projektspezifischen Abläufe für die Phasen ………/ ………
Aufgabe und Ziel des Projekthandbuches ist es: 
· Ein aktualisiertes Führungs- und Steuerungshilfsmittel insbesondere für die mit leitenden Aufgaben betrauten Projektbeteiligten zur Verfügung zu stellen 
· Einen geregelten Informationsfluss zwischen allen Projektbeteiligten sicherzustellen 
· Die administrativen Abläufe eindeutig zu regeln 
· Die Qualitätssicherung zu fördern 
· Eine Checkliste/Arbeitshilfe für die Projektabwicklung zur Verfügung zu stellen 
In Projekten mit stark digitalen Komponenten (nachfolgend BIM-Projekte genannt) werden die damit verbundenen Verantwortlichkeiten geklärt und Übergabeformate und -zeitpunkte definiert, sofern dies nicht schon in den Informationsaustausch-Anforderungen «EIR» (Exchange Information Requirements) und den auftragnehmerseitigen Dokumenten des BEP (BIM Execution Plan / BIM Projektabwicklungsplan) erfolgte. EIR sind hierbei Projektvorgaben. 
· Mit dem BIM Manager der Filialen sollen die Checklisten angepasst/ergänzt werden.
Das Projekthandbuch dient als Arbeitsmittel und ist für alle Projektbeteiligten verbindlich. 
Der Inhalt des Handbuches ist bewusst auf die wesentlichen Dokumente beschränkt. Der Fokus wird auf klar geregelte Abläufe, die Einhaltung und Umsetzung der Projektvorgaben, das Schnittstellenmanagement und den Informationsfluss gelegt. 
Das PHB ist unterteilt in:
· Teil 1 (Hauptdokument): Beschrieb, Grundsätze und Regelungen 
· Teil 2 (Anhang): 
· Anhang: Ergänzende im Verlauf der Projektabwicklung sich verändernde Dokumente
· Vorlagen: Sind zu verwenden, müssen aber projektspezifisch angepasst werden 
· Muster: Können als Hilfsmittel verwendet werden 
· Beispiele: Sind ausgefüllte Vorlagen oder Muster, dienen zur Veranschaulichung
Das PHB wird von der Bauherrenunterstützung (BHU) geführt und verteilt. Im Laufe der Projektbearbeitung kann das Handbuch, je nach Bedürfnissen und Randbedingungen angepasst bzw. ergänzt werden. Hinweise und Anregungen sind direkt an die Firma BHU (Name Ansprechperson, E-Mail) zu leiten. Das PHB ist dem ganzen Projektteam zur Kenntnis zu bringen.
Das Führen eines Projekthandbuches ist für die prioritären Projekte und die Schlüsselprojekte Pflicht.
Die Vorlage Projekthandbuch dient als Muster und muss projektspezifisch ergänzt oder reduziert werden. Aus dem Muster lässt sich nicht direkt ableiten, was in den Projekten zu erarbeiten ist.
[bookmark: _Toc112923211][bookmark: _Toc207184837]Genehmigung
Die Genehmigung des Projekthandbuchs (Hauptdokument) und der Beilagen obliegt dem Projektleiter ASTRA. Die vorliegende Fassung des Projekthandbuchs wurde am Datum genehmigt. 
[bookmark: _Toc112923212][bookmark: _Toc207184838][bookmark: _Toc182712276][bookmark: _Toc222207422]
Organisation
[bookmark: _Toc112923213][bookmark: _Toc207184839]Projektübersicht
Übersichtskarte
[bookmark: _Toc280348416][bookmark: _Toc280348430][bookmark: _Toc339266002]Hier Karte einfügen
Abbildung 1: Projektübersicht/Räumliche Systemgrenzen
[bookmark: _Toc182712278][bookmark: _Toc222207424]Projektbezeichnung
Die offizielle Projektbezeichnung lautet:
"Projektbezeichnung" bzw. als Kurzform "Kurzbezeichnung".
Projektbeschrieb
Projektbeschrieb
Perimeter und Abgrenzung
[bookmark: _Toc393117034]Beilage 1.1-A: BEISPIEL Inventarobjekt- und Genehmigungsplan
In Projekten mit BIM werden hier ggf. die Bestandsdaten gelistet (Laserscan, Bestands-3D-Modelle, Listen, etc). 
Es soll eine Modellieferliste (BIM-Projekte) geliefert werden.
Nachbarprojekte
Nachbarprojekte als Bestandteil des Gesamtsystems/-projekts und weitere Nachbarprojekte im Projektumfeld und Perimeter.
[bookmark: _Toc237943728][bookmark: _Toc207184840][bookmark: _Ref405278286][bookmark: _Toc112923214]Projektziele
Beschreibung Vorgabe Projektziele
[bookmark: _Ref201299557][bookmark: _Toc207184841]Projektgliederung
Das Projekt "Projektbezeichnung" ist ein Infrastrukturobjekt. Dieses wurde in Teilprojekte eingeteilt, die wiederum aus verschiedenen (Inventar-)Objekten bestehen. Die Einteilung des Projektes stützt sich auf die Kostenstruktur des ASTRA ab. 
Das Projekt beinhaltet die folgenden Teilprojekte:
· Teilprojekt 1: 
· Teilprojekt 2: 
· Teilprojekt 3: 
[bookmark: _Ref351729030][bookmark: _Toc112923215][bookmark: _Toc207184842] Projektorganisation
Organigramme
Die übergeordneten Organigramme des Projektes befinden sich im Anhang. 
In BIM-Projekten werden die BIM-Rollen in diese Organigramme integriert: keine Parallelorganisation, mit den Auftragnehmern abgesprochen und möglichst wenig zusätzliche Rollen.
Beilage 1.4-A: VORLAGE Organigramm-Schlüsselprojekte mit Projektgruppe
Beilage 1.4-B: VORLAGE Organigramm-Schlüsselprojekte ohne Projektgruppe, Prioritäre Projekte
Beilage 1.4-C: VORLAGE Organigramm-Übrige Projekte
Folgende Musterorganigramme befinden sich im Anhang. 
[bookmark: _Hlk169710519]Beilage 1.4-D: BEISPIEL Organigramm BHU 
Beilage 1.4-E: BEISPIEL Organigramm Ausführung 
Beilage 1.4-F: BEISPIEL Organigramm IG Projektierung
[bookmark: _Toc237943738]Adressverzeichnis
[bookmark: _Hlk194569557]Das aktuelle Telefon- und Adressverzeichnis aller Projektbeteiligten wird zentral durch Firma BHU verwaltet. Adressänderungen sind der Firma BHU (Name Ansprechperson, E-Mail) zu melden. Das Verzeichnis ist in der Beilage ersichtlich. Es wird laufend auf der Projektplattform neu abgelegt. Aus der Adressliste sind die Funktionen der Beteiligten erkennbar. Zudem werden in einer erweiterten Adressliste die Zugriffsrechte für die Projektplattform definiert.
Beilage 1.4-G: MUSTER Adress- und Telefonverzeichnis
[bookmark: _Ref227654992]Projektplattform
Die Projektabwicklung mit und ohne BIM basiert auf einer für alle Beteiligten verbindlich zu nutzenden gemeinsamen Datenumgebung (CDE, Common Data Environment). Deren Ziel ist es projektrelevante Informationen transparent und effizient zwischen allen Beteiligten zu teilen. Sie dient als zentrale Anlaufstelle bei der Veröffentlichung, Verwaltung und Nutzung von Informationen während des Projekts.
Bis zur Einführung einer ASTRA-seitigen BIM-fähigen Plattform (z,B. ‘CDE Bund’) gilt folgendes:
Für das Projekt wird die Plattform Sharepoint eingesetzt. Es werden stufengerecht Schreib- und Leserechte eingeführt. Die Benutzernamen und Passworte werden den Teilnehmern zugesendet. Weitere Projektbeteiligte, die einen Zugang erhalten wollen, müssen einen Antrag an Firma BHU (Name Ansprechperson, E-Mail) stellen. Details sind im EIR / BEP zu beschreiben.

	


	Sharepoint

	Zugriff
	· https://sharepoint.admin.ch/
· persönliches Login

	Ablage
von
	· Protokolle
· Berichte / Dossier
· Pläne
· Dokumentation des ausgeführten Bauwerks DAW

	Nutzen
	Ablage; ftp-Server mit definierten Zugänglichkeiten (Revisionen sichtbar; zeigt Endprodukt)

	User
	· Bauherr
· BHU/ EOBL
· PV

	Support
	Vorname/Name, ASTRA Filiale 


[bookmark: _Toc339266141]Tabelle 1: Übersicht Projektplattform

Für die Pflege und den Unterhalt der Plattform gelten folgende Regelungen:
· Administration / Verfügbarkeit	Sharepoint Support ASTRA Filiale
· Überwachung / Strukturierung	BHU/ EOBL
· Datenlieferung		alle Projektbeteiligten
Die User werden über neue Einträge, Änderungen mittels Mail benachrichtigt (Installation durch Benutzer erforderlich).
In Projekten mit BIM (z.B. zentrales Aufgabenmanagement, etc.) wird der Sharepoint als verbindliche Ablage geführt. Die tägliche Arbeit wird in Plattformen oder Plattform-Ökosystemen «Plattformproduktname/n» (verwaltet von PlanerName, BauunternehmerName,xxx) geführt. Details sind im BEP geregelt. Aufgabenmanagement wird auf separater Anwendersoftware erstellt oder verwaltet.

	
	CDE (Extern)

	Zugriff
	https:// xxxx (Zugang über Webbrowser ohne Installation eines Plugins auf dem Computer.)
persönliches Login 

	Ablage von
	· mind. Linienführung
· Baulogistik
· unterirdische Infrastruktur wie Leitungen/Werkleitungen
· Oberflächendaten inkl. Bach/Fluss, Strassen/Wege, Bebauung

	Nutzen
	· Austausch von Dateien zwischen den Beteiligten als auch in Kombinationen
· Aufgaben/Änderungen der Nutzer erkennen und den Status der Datei (in Arbeit, publiziert, freigegeben, ...) darstellen. 
· erstellen/hochladen, visualisieren, ggf. editieren, ggf. freigeben, verschieben, löschen von mind. IFC, PDF, docx, xlsx, laserscans, etc.
· Zugang über Webbrowser ohne Installation eines Plugins auf dem Computer.
Insbesondere Verarbeitung von PDFs, 3D-Geometrien in IFC, Texten in docx, Listen in xlsx als Grundanforderung

	User
	· Bauherr (5 Zugänge (Login) für ASTRA)
· BHU/ EOBL 
· PV 

	Support
	Name Ansprechperson, Firma PV (Name Ansprechperson, E-Mail)


Tabelle 2: Übersicht CED Extern

Funktionendiagramm
Die Zuständigkeiten der wichtigsten Projektteilnehmer sind in einem Funktionendiagramm dargestellt.
[bookmark: _Toc236648667][bookmark: _Toc236648893][bookmark: _Toc236649004][bookmark: _Toc236649036][bookmark: _Toc236649200][bookmark: _Toc237682420][bookmark: _Toc237684179][bookmark: _Toc237684872][bookmark: _Toc237684898][bookmark: _Toc237685029][bookmark: _Toc237685082][bookmark: _Toc237686007][bookmark: _Toc237686310][bookmark: _Toc237741776][bookmark: _Toc237927657][bookmark: _Toc237927738][bookmark: _Toc237943824][bookmark: _Toc238876455][bookmark: _Toc269727793][bookmark: _Toc269728841][bookmark: _Toc269728873][bookmark: _Toc269728905][bookmark: _Toc269728937][bookmark: _Toc269728969][bookmark: _Toc269739913][bookmark: _Toc269795053][bookmark: _Toc269797853][bookmark: _Toc269805202][bookmark: _Toc269815670][bookmark: _Toc269823401][bookmark: _Toc269823434][bookmark: _Toc269823468][bookmark: _Toc269823510][bookmark: _Toc269883064][bookmark: _Toc270001173][bookmark: _Toc270001287][bookmark: _Toc270001797][bookmark: _Toc270326428][bookmark: _Toc270332997][bookmark: _Toc270509478][bookmark: _Toc271281427][bookmark: _Toc271549360][bookmark: _Toc272158507][bookmark: _Toc272236728][bookmark: _Toc280626780][bookmark: _Toc336506269][bookmark: _Toc337542561][bookmark: _Toc337543033][bookmark: _Toc337544634][bookmark: _Toc337544969][bookmark: _Toc337545583][bookmark: _Toc337545739][bookmark: _Toc337546063][bookmark: _Toc338402310][bookmark: _Toc338405959][bookmark: _Toc338423519][bookmark: _Toc393117039]Beilage 1.4‑H: MUSTER Funktionendiagramm
Die Organe sind folgende:
· PS	Projektsteuerung
· BG	Begleitgruppe
· BK	Politische Begleitkommission
· GPL	Gesamtprojektleitung
· PL	Projektleitung ASTRA
· PL-BIM	BIM-Verantwortlicher des Auftraggebers (kann auch PL sein)
· FU	Fachunterstützung ASTRA
· I+K	Information und Kommunikation
· BHU	Bauherrenunterstützung
· PV	Projektverfasser
· PV-BIM	BIM-Management seitens Auftragnehmer
· FM	Fachmandat
· PI	Prüfingenieur
· GE	Gebietseinheit
· OBL	Oberbauleitung
· BL	Bauleitung
· UN	Unternehmung
[bookmark: _Ref236628449][bookmark: _Toc112923216][bookmark: _Toc207184843][bookmark: _Toc222207437][bookmark: _Toc182712279]Sitzungswesen
[bookmark: _Ref351728673][bookmark: _Toc182712308][bookmark: _Toc216857865][bookmark: _Toc223499184]Allgemeines
Grundsätzlich wird bei den Sitzungen unterschieden zwischen:
· Institutionellen Sitzungen (definierter Teilnehmerkreis, definierte Termine)
· Ad hoc-Sitzungen (Sitzungsteilnehmer und Termine bei Bedarf)

Für die institutionellen Sitzungen sind Sitzungstypen definiert. 
Grundsätzlich stehen für die Besprechungen folgende Sitzungszimmer zur Verfügung:
	Sitzungsort
	Reservation Sitzungszimmer

	Ort
	Kontaktstelle/-person inkl. Tel.Nr. 

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc339266142]Tabelle 3: Reservation Sitzungszimmer

Beilage 1.5-A: MUSTER Sitzungsmatrix
Beilage 1.5-B: VORLAGE Einladung
Beilage 1.5-C: VORLAGE Protokoll
Beilage 1.5-D: MUSTER Pendenzen- und Entscheidliste
Beilage 1.5-E: MUSTER Sitzungskalender
Beilage 1.5-F: VORLAGE Bericht
Beilage 1.5-G: VORLAGE Plantitelblatt

[bookmark: _Hlk169734035]Sitzungsübersicht
Zwecks Informationsaustausch unter den Projektleitungsorganen werden die Sitzungstypen gemäss Tabelle 3 implementiert.
Diese Sitzungen finden periodisch auf Einladung statt. Fünf Arbeitstage vor der Sitzung stellen die dafür Verantwortlichen die Traktandenliste inkl. allfällig notwendiger Beilagen den Teilnehmern zu. Das Protokoll wird innerhalb fünf Arbeitstagen erstellt und den Beteiligten geschickt. Die Genehmigung der Protokolle findet in der nächsten Sitzung statt. Sollte es keine weitere Sitzung geben, so gilt das Protokoll als genehmigt, wenn innert 10 Tagen kein Gegenbericht erfolgt. Die vorgegebenen Sitzungszeiten sind, wenn immer möglich, einzuhalten. Ist ein Teilnehmer verhindert, so muss er einen Stellvertreter an die Sitzung delegieren. Aus der Traktandenliste geht klar hervor, zu welchen Themen was von wem erwartet wird. Bei BIM-Projekten wird die Koordination der BIM-Modelle separat traktandiert. Der Inhalt der Koordinationssitzungen ist zu definieren.

	Name
	Abkürzung
	Nummer
	Bezeichnung auf Protokollen

	Projektsteuerungssitzung
	PSS
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	PSS xx / yyyy

	Begleitgruppensitzung
	BGS
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	BGS xx / yyyy

	Politische Begleitkommisionssitzung
	BKS
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	BKS xx / yyyy

	Gesamtprojektleitungssitzung
	GPLS
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	GPLS xx / yyyy

	Projektsitzung
	PS
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	PS xx / yyyy

	Projektfachsitzung
	PFS
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	PFS xx / yyyy

	Oberbauleitungssitzung
	OBLS
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	OBLS xx / yyyy

	Bauleitungssitzung
	BLS
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	BLS xx / yyyy

	Koordinationssitzung Baustelle
	KOSI BsT
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	KOSI BsT xx / yyyy

	Koordinationssitzung Wochen-/ Einsatzplanung
	KOSI WP
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	KOSI WP xx / yyyy

	Koordinationssitzung BIM
	KOSI BIM
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	KOSI BIM xx/yyyy

	Koordinationssitzung mit Dritten
	ZZZ
	xx (fortlaufend) / yyyy (Jahr)
	ZZZ xx/yyyy


[bookmark: _Ref201299033][bookmark: _Toc339266143]Tabelle 4: Sitzungskalender Projektleitung
Sitzungen der Projektleitungsorgane
[bookmark: _Toc216857866][bookmark: _Toc223499186][bookmark: _Toc373571927][bookmark: _Toc373655736][bookmark: _Hlk169734716]Projektsteuerungssitzung (PSS)
Dieses Organ stellt die Koordination und den Informationsfluss innerhalb der Projektsteuerung und der PL sicher, fällt Grundsatzentscheide innerhalb des Kompetenzbereiches der beteiligten Stelleninhaber und ist für die Führung des Projektes verantwortlich.
Die Hauptaufgaben sind:
· Finanzielle Entscheidungen
· Führung und Unterstützung der GPL
· Genehmigungen aufgrund von Anträgen der GPL
· Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Projektsteuerung und GPL
· Verantwortung für die rechtzeitige Einleitung von notwendigen Massnahmen aufgrund von aktuellen Informationen seitens der GPL über besondere Vorkommnisse, Gesamtprojektstand und Kostenkontrolle
Begleitgruppensitzung (BGS)
Dieses Organ stellt die Koordination und den Informationsfluss innerhalb der betroffenen und involvierten Gremien und der Gesamtprojektleitung sicher, fällt Grundsatzentscheide innerhalb des Kompetenzbereiches der beteiligten Gremien und kontrolliert die Umsetzung der gefällten Entscheide.
Die Hauptaufgaben sind:
· Einbringen von Drittinteressen im Rahmen der Projektplanung und -realisierung
· Unterstützung der GPL
· Stellen von Anträgen z.H. der GPL
· [bookmark: _Hlk169735520]Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Dritten und GPL
Politische Begleitkommissionssitzung (BKS)
Dieses Organ stellt die Koordination und den Informationsfluss innerhalb der politischen Gremien und der GPL sicher, fällt Grundsatzentscheide innerhalb des Kompetenzbereiches der beteiligten Gremien und kontrolliert die Umsetzung der gefällten Entscheide.
Die Hauptaufgaben sind:
· Politische Entscheidungen
· Unterstützung der GPL
· Sicherstellung des Informationsflusses zwischen politischen Gremien und GPL
Gesamtprojektleitungssitzung (GPLS)
Dieses Organ stellt die Koordination und den Informationsfluss zwischen der PSS, BGS und BKS sicher. Es leitet den Projektierungsprozess und koordiniert alle Projektbeteiligten. Zudem muss die operative Projektleitung zur Umsetzung der technischen, finanziellen und terminlichen Vorgaben sichergestellt werden.
Die Hauptaufgaben sind:
· Oberste Leitung des Projektes
· Umsetzung der Projektziele
· Sicherstellung des Informationsflusses zwischen allen Projektbeteiligten
· Überwachung von Qualität, Kosten und Terminen
[bookmark: _Toc182712309][bookmark: _Toc216857868][bookmark: _Toc223499190]Sitzungen der Projektierungsorgane
Als Projektierungsorgane werden die folgenden Sitzungen verstanden:
· PS	Projektsitzungen
· PFS	Projektfachsitzungen
Diese stellen die Koordination und den Informationsfluss der an der Projektierung Beteiligten sicher. Des Weiteren werden die in den Ingenieurverträgen festgelegten Leistungen überwacht. Zudem wird mit dem Projektierungsorgan sichergestellt, dass die fachtechnischen Vorgaben des ASTRA ins Projekt einfliessen.
Die personelle Zusammensetzung dieser Sitzungen ist vorgegeben. Sie finden periodisch auf Einladung der BHU statt. Dieser stellt den Teilnehmern die Traktandenliste inkl. allfälliger notwendiger Beilagen fünf Arbeitstage vor der Sitzung zu. Innerhalb von fünf Arbeitstagen wird vom jeweiligen PV des Sitzungsschwerpunktes das Protokoll verfasst und den Beteiligten zugestellt. Die Genehmigung der Protokolle findet in der nächsten Sitzung statt. Sollte es keine weitere Sitzung geben, so gilt das Protokoll als genehmigt, wenn innert 10 Tagen kein Gegenbericht erfolgt. Die vorgegebenen Sitzungszeiten sind, wenn immer möglich einzuhalten. Ist ein Teilnehmer verhindert, so muss er einen Stellvertreter an die Sitzung delegieren.
[bookmark: _Hlk169735616]Projektsitzung (PS)
Dieses Organ stellt die Koordination und den Informationsfluss zwischen der GPL und EP, FU und der Gebietseinheit sicher. Zudem muss die operative Projektleitung zur Umsetzung der technischen, finanziellen und terminlichen Vorgaben sichergestellt werden.
Die Hauptaufgaben sind:
· Sicherstellung des Informationsflusses zwischen der GPL und EP, FU sowie GE
· Überwachung von Projektierungs- und Bauprogrammen
· Behandlung von Zusatzaufträgen 
· Behandlung von Projektänderungen gemäss dem Projektänderungswesen
· Überwachung des Aktionsplanes und des Tätigkeitsprogramms der Projektierung
· In Projekten mit stark digitalen Komponenten bzw. BIM werden in Projektsitzungen stets das Traktandum ‘Verbesserungen betr. BIM’ aufgenommen. Spezielle BIM-Sitzungen werden möglichst vermieden.
[bookmark: _Toc216857872][bookmark: _Toc223499191]Projektsitzungen Bau / Fachgebiet einfügen (PS Bau / PS T/U, BSA, K, T/G)
Dieses Organ regelt die technischen, finanziellen und terminlichen Belange von Spezialisten und anderen Auftragnehmern. Zudem werden mit diesem Organ auch die Koordination und der Informationsfluss zwischen der GPL und den Betroffenen sichergestellt.
Die Hauptaufgaben sind:
· Überwachung der technischen Auftragsabwicklung
· Überwachung von Projektierungs- und Bauprogrammen
· Abstimmung der Bau- und Kontrollmassnahmen
· Abstimmung der BIM-Modelle
[bookmark: _Toc125856814][bookmark: _Toc216857869][bookmark: _Toc223499192][bookmark: _Toc354826946][bookmark: _Toc354892832][bookmark: _Toc364558439][bookmark: _Toc364587804][bookmark: _Toc364588956][bookmark: _Toc365782883][bookmark: _Toc371820882][bookmark: _Toc372613458][bookmark: _Toc373571930][bookmark: _Toc373655739]Projektfachsitzungen Bau / Fachgebiet einfügen (PFS Bau / PFS T/U, BSA, K, T/G)
Dieses Organ stellt sicher, dass die fachtechnischen Vorgaben des ASTRA korrekt berücksichtigt werden. Weiter werden die in den Ingenieurverträgen festgehaltenen Leistungen überwacht und es werden allenfalls Auftragsänderungen/-ergänzungen im Kompetenzbereich der anwesenden Stelleninhaber bereinigt. Zudem werden wichtige Projektierungsarbeiten (technische, finanzielle und terminliche Aspekte) besprochen und Projektentscheide im Kompetenzbereich der Anwesenden gefällt oder über die BHU an die GPL weitergeleitet.
Die Hauptaufgaben sind:
· Auftragskontrolle bezüglich Termine, Kosten, Qualität
· Festlegung von Massnahmen bei Nichterfüllen der im Ingenieurvertrag festgehaltenen Leistungen oder bei Projektänderungen
· Mitteilung der Anliegen und Weisungen der GPL durch die BHU
· Besprechen von Projektfragen und deren Lösungen
· Koordination und Kontrolle der Projektbearbeitung der PV’s
· Koordination der Projektbearbeitung mit Dritten
· Behandlung von Zusatzaufträgen inkl. deren Kostenfolgen
· Austausch von Informationen
· Abklärung der Bedürfnisse der Beteiligten
· [bookmark: _Toc223499193]Entgegennahme von Anregungen und Forderungen der Auftragnehmer
[bookmark: _Toc182712310][bookmark: _Toc216857875][bookmark: _Toc223499194]Sitzungen der Oberbauleitungs- und Bauleitungsorgane
Als Oberbauleitungs- und Bauleitungsorgane werden folgende Sitzungen verstanden:
· OBLS	Oberbauleitungssitzung
· BLS	Bauleitungssitzung
· KOSI BsT	Koordinationssitzung Baustelle
· KOSI WP	Koordinationssitzung Wochen-/ einsatzplanung 
Diese Sitzungen finden periodisch auf Einladung statt. Fünf Arbeitstage vor der Sitzung stellen die dafür Verantwortlichen die Traktandenliste inkl. allfällig notwendiger Beilagen den Teilnehmern zu (aus der Traktandenliste muss klar hervorgehen, zu welchen Themen was von wem erwartet wird) und verfassen jeweils innerhalb von fünf Arbeitstagen das Protokoll und stellen es den Beteiligten zu. Die Genehmigung der Protokolle findet in der nächsten Sitzung statt. Sollte es keine weitere Sitzung geben, so gilt das Protokoll als genehmigt, wenn innert 10 Tagen kein Gegenbericht erfolgt.
Oberbauleitungssitzungen (OBLS)
Diese Sitzungsreihe behandelt übergeordnet die technischen, qualitativen, finanziellen und terminlichen Belange der Ausführung. Zudem werden in dieser Sitzung vertragliche Aspekte mit den Unternehmern besprochen.
Vor der OBLS findet eine Vorbesprechung zwischen GPL, OBL und BL statt.
Die Hauptaufgaben sind:
· Überwachung der technischen und qualitativen Auftragsabwicklung (technischen Schwierigkeiten und Mängel)
· Überwachung der Planlieferungsprogramme und des Gesamtterminprogramms (Soll-Ist-Vergleiche)
· Auftragskontrolle bezüglich Kosten (Abrechnungsstand, Regie- und Nachtragsjournale, Abweichungen von Budget)
· Erläuterung von Projektänderungen
· Austausch von Informationen; Mitteilung der Anliegen und Weisungen der GPL durch die EOBL
· Sicherstellung der Koordination der Projektbeteiligten
· Behandlung übergeordneter Aspekte zur Sicherheit und Umwelt
· Abklärung der Bedürfnisse der Beteiligten; Entgegennahme von Anregungen und Forderungen der Auftragnehmer
Bauleitungssitzungen (BLS)
Diese Sitzungsreihe behandelt losspezifisch die technischen, qualitativen, finanziellen und terminlichen Belange der Ausführung.
Die Hauptaufgaben sind:
· Überwachung der technischen und qualitativen Auftragsabwicklung (technischen Schwierigkeiten und Mängel)
· Überwachung der Planlieferungsprogramme und der Detailterminprogramme (Soll-Ist-Vergleiche)
· Auftragskontrolle bezüglich Kosten (Abrechnungsstand, Regie- und Nachtragsjournale, Abweichungen von Budget)
· Umsetzung Prüfplan (Interpretation Ergebnisse)
· Behandlung losspezifische Themen Sicherheit und Umwelt
· Austausch von Informationen; Mitteilung der Anliegen und Weisungen der GPL durch die EOBL
· Abklärung der Bedürfnisse der Beteiligten; Entgegennahme von Anregungen und Forderungen der Auftragnehmer
Koordinationssitzung Baustelle (KOSI BsT)
Diese Sitzungsreihe behandelt Koordinationsthemen der Baustelle. Es handelt sich dabei v.a. um Themen mit Dritten (z. B. den Ereignisdiensten). Die Koordination zwischen den Bereichen Bau/BSA wird durch die IG BHU vorgenommen.
Die Hauptaufgaben sind:
· Behandlung von speziellen Koordinationsthemen mit Dritten (Ereignisdienste, GE, etc.)
· Sporadische Kontrolle der internen Koordination innerhalb der IG BHU durch EOBL zu spezifischen Themen (z.B. Blockpläne, Rohranlagen, etc.)
Koordinationssitzung Wochen-/ Einsatzplanung (KOSI WP)
Die Sitzungsreihe behandelt wöchentlich die bei der EOBL eingegangenen Sperrgesuche. Weiter wird anhand der vorbereiteten Wochenplanung der BL der Wochenplan abschliessend festgelegt. Im Wochenplan sind die zuständigen Personen der verschiedenen Organisationen festgehalten. Er gibt einen Überblick über die Arbeiten der kommenden Woche und die geplanten Sperrungen. In Wochen ohne Sperrungen findet die Sitzung nicht statt. Während der Phase 1 (BSA Tunnel) wird die Wochenplanung für die Einsätze an den Betriebs- und Sicherheitsanlagen detailliert. Für die sicherheitsrelevanten Anlagen wird ein Einsatzplan erstellt, in welchem die Anlageverantwortlichen ersichtlich sind. Die Beschlüsse werden im Wochen-/ Einsatzplan festgehalten.
Die Hauptaufgaben sind:
· Behandlung Sperrgesuche
· Bereinigung Wochenplanung/ Einsatzplanung
[bookmark: _Ref201299427]Pendenzenlisten
Für die Sitzungen werden unabhängige Pendenzenlisten geführt und anlässlich der jeweiligen Sitzung behandelt und verwaltet. Die Pendenzenlisten der Sitzungen werden durch diejenige Instanz geführt, welche die Sitzung protokolliert. Die Pendenzenlisten werden den Protokollen beigelegt. Erledigte Pendenzen werden abgelegt und archiviert. Die offenen Pendenzen werden als Beilage zur Einladung mitversandt.
Falls die Plattform (siehe Kapitel 1.4.3) Aufgabenmanagement anbietet, bzw. falls dies in den BIM-EIR gefordert ist, werden die Pendenzen dort geführt, aber im relevanten Sitzungsraster auch als exportiertes PDF dokumentiert. 
[bookmark: _Ref338426938][bookmark: _Toc112923217][bookmark: _Toc207184844]Dokumentenvorlagen
Zur Sicherstellung einer koordinierten Ablage sind alle Dokumente, welche im Rahmen des Projektes erstellt werden, mit einer eindeutigen Bezeichnung zu versehen. Grundsätzlich werden die folgenden Dokumente unterschieden:
· Dokumente (Protokolle, Briefe, Berichte, Gesuche, Ausschreibungsunterlagen etc.)
· Pläne
Die Ablage und Publikation erfolgt einheitlich auf einer für alle Projektbeteiligten zugänglichen Projektplattform (bei BIM-Projekten die CDE-Plattform-Ökosystem, vgl. Abschnitt 1.4.3).
Vorlagen für Dokumente
Die Dokumentenvorlagen können aus der Homepage ASTRA bezogen werden. In den Beilagen des Projekthandbuches sind Vorlagen und Muster der wichtigsten Dokumente dargestellt.
Vorlagen für Plandarstellung
[bookmark: _Hlk194581815][bookmark: _Toc182712290][bookmark: _Toc216857849][bookmark: _Toc222207454][bookmark: _Ref222299415][bookmark: _Ref339282049][bookmark: _Ref339282073][bookmark: _Ref339282105][bookmark: _Ref339282117][bookmark: _Ref339283133]Alle Pläne erhalten einen Plankopf nach Vorgaben des ASTRA. Diese Vorlage kann auf der Homepage ASTRA bezogen werden inkl. Angaben zur Beschriftung der Informationsmittel. Die Vorlage ist auch in den Beilagen des Projekthandbuches abgelegt.
Dokumentenbezeichnung
Vorlage für 3D BIM-Modelle
Alle 3D BIM-Modelle erhalten einen Modellkopf mit den relevanten Projektinformationen und der Information zu dieser Datei (Fachthema/Inhalt, Autor). Siehe Homepage ASTRA.
Der Modellkopf hat im Grundsatz dieselbe Funktion, wie der Plankopf.
Plan- und Berichtsdokumentbezeichnung
Alle Pläne und Berichte werden nummeriert. Die Verfasser der Pläne und Berichte sind jeweils selbst für die Führung einer Plan- und Berichtsliste zuständig. Diese muss regelmässig aktualisiert und nachgeführt werden. 
Vor allem in BIM-Projekten sind Lieferobjekte 3D-BIM-Fachmodelle Modelle und Listen bzw. Tabellen, welche die softwarebasierte Auswertung und Weiterverarbeitung ermöglichen. Die einzelnen Lieferobjekte sollten als zentralen Identifikator eine Objektbezeichnung und daran angehängt zugehörige Attribute aufweisen. Die Dateibezeichnung im Kontext von BIM soll die eine wiederkehrende und nachvollziehbare Aggregation und Verlinkung von Dokumenten ermöglichen. Dies wird im BEP spezifisch geregelt, um auch eine Kompatibilität mit den klassischen Bezeichnungen zu regeln. Auch verknüpfe Dateien wie z.B. PDFs von technischen Details sollten mittels der Hyperlink-Verknüpfung und Pfaddefinitionen im IFC nachvollziehbar und eindeutig integriert werden. Die ersten 6 Ziffern lauten XXXXXX. Nach diesen Ziffern folgt die Bezeichnung der Projektphase. Im Anschluss an die Projektphase folgt die Angabe über das jeweilige Teilprojekt. Ab Phase Unterlagen für die Ausführung (Phase 51) ist zusätzlich das betroffene Objekt aufzunehmen. Die eigentliche Nummerierung ist dreistellig, dabei bezeichnen die Nummern 000-099 die Berichtsnummerierung, 100-899 die Plannummerierung und die Zahlen 900-999 alternativ notwendige Nummern, die durch die BHU vergeben werden. Der am Ende befindliche Revisionsindex gibt den Status der überarbeiteten Version der Pläne an. Bei noch nicht genehmigten Versionen wird kein Index eingefügt.
Bsp: Bericht Phase EK, übergeordnetes TP, noch nicht genehmigt:	080030-1-TP0-001
Bsp: Plan Phase Ausführung, TP3, Objekt Querverbindung, Revision A:	080030-5–TP3-QV-101-A
Weitere Dokumente
Zur Vereinheitlichung und besseren Handhabung des Informations- und Berichtswesens sind sämtliche Dateien bzw. Arbeitserzeugnisse im Rahmen des Projekts mit einheitlichen Dateinamen zu bezeichnen und abzuspeichern. Die nachfolgenden Richtlinien gelten insbesondere für alle Dokumente, die auf der Projektplattform Sharepoint abgelegt werden. Der Dateiname richtet sich nach dem Schriftgutplan des ASTRA.
	Dokumententyp
	Dateiname
	Datum JJMMTT

	Anhang
	JJJJMMTT_Anh_Gegenstand
	offizielles Berichtsdatum

	Beilage
	JJJJMMTT_Bei_Gegenstand
	Fertigstellungsdatum

	Bericht
	JJJJMMTT_Ber_Gegenstand
	offizielles Berichtsdatum

	Brief
	JJJJMMTT_Brf_Adressat_Gegenstand
	Datum des Briefes

	Einladung
	JJJJMMTT_Ein_Gegenstand
	Sitzungs- Anlassdatum

	Offerte
	JJJJMMTT_Off_Gegenstand
	offizielles Offertdatum

	3D-Fachmodell
	Gegenstand/Fachmodell-Inhalt
	Datum der Generierung

	Plan
	JJJJMMTT_Pla_Gegenstand
	Fertigstellungsdatum

	Lieferschein
	JJJJMMTT_LFS_Adressat
	Versanddatum

	Präsentation (Folien)
	JJJJMMTT_Fol_Gegenstand
	Präsentationsdatum

	Protokoll
	JJJJMMTT_Prot_Gegenstand
	Protokoll der Sitzung vom

	Rechnung
	JJJJMMTT_Rng_Gegenstand
	Rechnungsdatum

	Terminplan
	JJJJMMTT_Tpl_Gegenstand
	Fertigstellungsdatum

	Vertrag
	JJJJMMTT_Vtg_Gegenstand
	offizielles Vertragsdatum


Tabelle 5: Vorgabe für die Benennung von Dokumenten
Handelt es sich bei der Datei um ein Dokument, welches in mehreren Fassungen / Versionen überarbeitet wird, ist die korrekte Version am Ende des Dateinamens anzugeben (z.B. 20090330_Ber_Projekthandbuch_V1.0.doc). Für alle wesentlichen Dokumente (z. B. Bericht, etc.) ist im Dokument ein Versionsverzeichnis zu führen.
Die Dateibezeichnungen der zusätzlichen Dokumenttypen der Baustellenebene können frei gewählt werden. Bezeichnung aber immer: JJJJMMTT_Typ_Gegenstand.
In Projekten mit BIM ist die CDE (vgl. Kapitel 1.4.3) eine zentrale Verwaltungsstelle von Produkten, wie Plänen, 3D-Modellen, Berichten, Dokumenten usw. Die Dateibezeichnung ist dahingehend für die Projektabwicklung zu optimieren, dass die Plattform Publikationsdatum und Versionen, wenn immer möglich separat vom Dateinamen managen kann. Dadurch kann eine bessere Informationsdurchgängigkeit gewährleistet werden. Dadurch wird beispielsweise eine effizientere digitale Zusammenarbeit mittels Nutzung von Programmierschnittstellen (API) und einheitlicher Bezeichner für Ressourcen (URI) ermöglicht.
[bookmark: _Ref227654953][bookmark: _Toc112923218][bookmark: _Toc207184845]Dokumentenfluss
Grundsätze
[bookmark: _Toc270960614]Mit den folgenden Kapiteln zum Thema Dokumentenmanagement (Verantwortlichkeit/ Freigabe/ Dokumentenfluss/ Verteiler/ Ablage) soll sichergestellt werden, dass die festgelegten Anforderungen an die Bauwerke sowie die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen bezüglich Technik, Qualität, Unterhalt, Wirtschaftlichkeit und Terminen erfüllt werden.
Folgende Ziele sollen mit dem definierten Dokumentenfluss erreicht werden:
· Die Pläne und Ausführungsunterlagen sind mit ausreichender Vorlaufzeit, genehmigt und freigegeben und in der geforderten Qualität auf der Baustelle. Auf der Baustelle sind nur genehmigte Planunterlagen vorhanden.
· Der Überblick über den aktuellen Stand der Ausführungsplanung und Versionenmanagement durch Projektbeteiligte ist gewährleistet.
· Die Zuständig- und Verantwortlichkeit im Freigabeprozess ist klar geregelt. Es ist jederzeit nachvollziehbar, wer Pläne und Ausführungsunterlagen wann erhalten hat.
· Der fallweise Einbezug von Dritten ist sichergestellt.
· Die Zugänglichkeit zu den Ausführungsunterlagen (digital) ist für alle Projektbeteiligten jederzeit gewährleistet.
Verantwortlichkeiten
Grundsätzlich gelten bei der Genehmigung von Projektunterlagen die folgenden Verantwortlichkeiten:
ASTRA-Zentrale (FU) 	Prüft die erstellten Konzept- und Projektdossiers am Ende einer Projektphase und erteilt die technische und finanzielle Freigabe
ASTRA-Filiale (PL)	Prüft und genehmigt die Projektunterlagen. Die Prüfung umfasst folgende Punkte:
· Einhaltung der technischen Randbedingungen
· Koordination mit anderen Fachbereichen
· Prüfung der Zweckmässigkeit und Verständlichkeit der Unterlagen
· Koordinative Abstimmung auf aktuelle Änderungen 
Die Prüfung der PL umfasst keine Detailprüfung der fachtechnischen Richtigkeit. Die fachtechnische Verantwortung verbleibt beim Projektverfasser.
EOBL / BHU 	Unterstützt die Gesamtprojektleitung bei der Prüfung der Projektunterlagen. 
	Leistungsbeschriebe und Pflichtenhefte
Projektverfasser 	Trägt die fachliche Verantwortung für seine Dokumente und ist insbesondere verantwortlich für die Umsetzung der festgelegten Projektanforderungen. Erstellt vorgängig Lieferprogramm für Plan- und Ausführungsunterlagen.
	Leistungsbeschriebe und Pflichtenhefte
[bookmark: _Ref351729493]Genehmigungsablauf, Dokumentenfreigabe
Genehmigungsablauf, Dokumentengenehmigung und Dokumentenfreigabe erfolgt gemäss Beilagen 1.6. Das Änderungswesen ist sinngemäss zu etablieren.
Die Genehmigung der von digitalen Informationsressourcen erfolgt durch eine digitale Signatur bzw. elektronische Unterschrift. Solange die Freigabe durch aktuelle Produktmodellserver bzw. BIM-Modellserver nicht unterstützt wird, gilt folgendes Vorgehen: die Modelle werden in Form von standardisierten Formaten (z. B. IFC) gespeichert, signiert und freigegeben.
Gilt für CD-Bund: Bei BIM Projekten werden die Modelle auf der Plattform klassifiziert z.B. Modell ist in Bearbeitung, Geprüft und freigegeben. Dies ist mittels Anwendung der Software möglich.
[bookmark: _Toc280348282]Beilage 1.7‑A: MUSTER Genehmigungsablauf, Dokumentenfreigabe
[bookmark: _Toc393117047]Beilage 1.7‑B: MUSTER Matrix Dokumentengenehmigung
Beilage 1.7-C: MUSTER Planlieferungsliste und -verteiler
[bookmark: _Toc271184268][bookmark: _Toc271184508][bookmark: _Toc271186869][bookmark: _Toc275166656][bookmark: _Toc276718779][bookmark: _Toc276737232][bookmark: _Toc278789497][bookmark: _Toc278794404][bookmark: _Toc278988221][bookmark: _Toc278989273][bookmark: _Toc278989514][bookmark: _Toc279666334][bookmark: _Toc279666573][bookmark: _Toc280348284][bookmark: _Toc271184271][bookmark: _Toc271184511][bookmark: _Toc271186872][bookmark: _Toc275166659][bookmark: _Toc276718782][bookmark: _Toc276737235][bookmark: _Toc278789500][bookmark: _Toc278794407][bookmark: _Toc278988224][bookmark: _Toc278989276][bookmark: _Toc278989517][bookmark: _Toc279666337][bookmark: _Toc279666576][bookmark: _Toc280348287][bookmark: _Toc271184272][bookmark: _Toc271184512][bookmark: _Toc271186873][bookmark: _Toc275166660][bookmark: _Toc276718783][bookmark: _Toc276737236][bookmark: _Toc278789501][bookmark: _Toc278794408][bookmark: _Toc278988225][bookmark: _Toc278989277][bookmark: _Toc278989518][bookmark: _Toc279666338][bookmark: _Toc279666577][bookmark: _Toc280348288][bookmark: _Ref351729284][bookmark: _Ref351730139][bookmark: _Toc112923220]

[bookmark: _Toc207184846]Termine
[bookmark: _Toc112923221][bookmark: _Toc207184847]Ziele
Mit einem Terminmanagement für das Projekt Projektbezeichnung sollen folgende Ziele erreicht werden:
· Projektziele zum vereinbarten Termin erreichen
· Überprüfung und Überwachung des Ablaufes in terminlicher Hinsicht ermöglichen
· Instrument für die Koordination der verschiedenen Projektbereiche
· Instrument zur Koordination der Bauabläufe
· Aufzeigen von Terminkonflikten und Kapazitätsengpässen
· Instrument zur Darstellung von zeitlichen Auswirkungen bei Projektverzögerungen, -beschleunigungen oder –änderungen
· Liefern von terminlichen Informationen in stufengerechter Informationsdichte
[bookmark: _Toc217122075][bookmark: _Toc229734482][bookmark: _Toc266972762][bookmark: _Toc112923222][bookmark: _Toc207184848][bookmark: _Toc222207441]Terminmanagement
[bookmark: _Ref201299342]Allgemeines
Voraussetzung für ein funktionierendes Terminmanagement ist eine präzise und detaillierte Terminplanung, die stufengerecht über alle Projektphasen erstellt wird.
Je Terminplan sind Meilensteine zu definieren, sowie diejenigen des übergeordneten Terminprogrammes aufzuführen. Die vertraglich festgehaltenen Leistungen werden gezielt durch den UN überprüft. Das Messintervall wird durch das Berichtswesen (Tages-Rapport, Schicht-Rapport, etc.) einerseits und das Sitzungswesen andererseits bestimmt. Die Projektbeteiligten sind verpflichtet, Leistungen aus in ihrer Verantwortung liegenden Verträgen zu beurteilen und allfällige Abweichungen zu kommentieren. Dabei sind insbesondere die Auswirkungen auf Kosten und Termine mittels Berichten und Protokollen zu dokumentieren. Dazu sind die vorgesehenen Berichtsvorlagen und die Protokolle (siehe 6.2 Reporting und 1.6 Dokumentenvorlagen) mit den Standardtraktanden Kosten, Termine, Qualität und Leistungen zu verwenden. Die Erkenntnisse aus dem Soll/Ist-Vergleich fliessen im Rahmen der ordentlichen Sitzungen ein und dienen der BL/EOBL/GPL als Entscheidungsgrundlage für das Einleiten von weiteren Schritten (Beschleunigungsmassnahmen, Schnittstellenkoordination) in Absprache mit den Projektbeteiligten.
Es werden verschiedene Terminpläne mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad und Verwendungszweck geführt (siehe Tabelle 6 und Tabelle 7).
Hilfsmittel Phasen Projektierung
Rahmenterminprogramm (RTP)
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Planungsprogramm Projektierung (PPP)
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Detailterminprogramm Planung (DTP)
Hilfsmittel Phase Ausführung
Gesamtterminprogramm (GTP)
Planungsprogramm Ausführung (PPA)
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Koordinations- Terminprogramme (KT)
Detailterminprogramm Ausführung (DTA)
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Übersicht Instrumente Terminmanagement Projektierungsphase
	
	Rahmenterminprogramm (RTP)
	Planungsprogramm Projektierung (PPP)
	Detailterminprogramm Projektierung (DTP)

	Ziel
	Übersicht über das Gesamtprojekt und die benachbarten Projekte
	· Detaillierter Überblick über Gesamtprojekt während der Projektierung
· Erkennen von kritischen Wegen
	· Detaillierte Darstellung der mandatsspezifischen Termine und mandatsinternen Abhängigkeiten und Tätigkeiten
· Erkennen von kritischen Wegen
· Überblick über jeweiliges Objekt / Gewerk

	Zielgruppe
	Behörden und Öffentlichkeit, Fachstellen
	PL, PV, BHU
	PL, BHU

	Grundlage
	Planungsprogramme Projektierung und Ausführung
	· Meilensteine Cockpit
· Geplante, mandatsübergreifende Projektphasen und Abhängigkeiten
	· mandatsübergreifende Meilensteine
· Planungsprogramm Projektierung

	Verantwortlich
	BHU
	PV
	PV

	Inhalt
	- sämtliche Projektphasen
- Nachbarprojekte
- Meilensteine Cockpit
	· Projektphasen Projektierung mandatsübergreifend
· Tätigkeiten für Erarbeitung, Entscheidherbeiführung, Vernehmlassung und Genehmigung
· Wichtige Abhängigkeiten
· Wichtige Eck- / Zwischentermine (übergeordnete Meilensteine und Meilensteine Cockpit)
· kritischer Weg
	· Projektphasen Projektierung je Mandat
· Tätigkeiten für Erarbeitung, Entscheidherbeiführung, Vernehmlassung und Genehmigung
· Wichtige Abhängigkeiten mandatsintern und -extern 
· Wichtige Eck- / Zwischentermine (übergeordnete und mandatsspezifische Meilensteine)
· kritischer Weg

	Darstellung
	MS Project o.ä.
	MS-Project (Monatsraster) o.ä.
	MS-Project (Wochen- / Monatsraster) o.ä.

	Aktualisierung, Nachführung
	Bei Bedarf (Medienmitteilungen, etc.)
	bei Projektänderungen
	bei Projektänderungen

	Massnahmen bei Abweichungen
	
	· Prüfung der Auswirkungen auf Gesamtprojekt (BHU)
· Herbeiführung (BHU) und Entscheid (PL) über zu treffende Massnahmen
· Nachführung PPP
	· Ermitteln der Ursachen und Klären der Auswirkungen auf Gesamtprojekt (PV) 
· Herbeiführung (PV/BHU) und Entscheid (PL) über zu treffende Massnahmen
· Nachführung DTP (PV) und PPP (BHU)


[bookmark: _Ref201299063][bookmark: _Ref377480034]Tabelle 6: Übersicht Instrumente Terminmanagement Projektierungsphase

Übersicht Instrumente Terminmanagement Phase Ausführung
	
	Gesamtterminprogramm (GTP)
	PPA
	Koordinationsterminprogramm (KTP)
	Detailterminprogramm Ausführung (DTA)

	Ziel
	· Detaillierter Überblick über Gesamtprojekt während der Ausführung
· Kommunikationsinstrument
	Planungsprogramm Ausführung (PPA) s. Planungsprogramm Projektierung (PPP)
	· spezifische Abhängigkeiten mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten
· Koordination der Termine und Abläufe der einzelnen Mandate untereinander
· Einbindung von Terminen Dritter (Sperrungstermine, Medientermine)
	· Detaillierte Darstellung der mandatsspezifischen Termine und mandatsinternen Abhängigkeiten
· Erkennen von kritischen Wegen
· Überblick über jeweiliges Objekt / Gewerk

	Zielgruppe
	PL, PV, BL, UN
	
	BHU, PV, GE, Dritte, UN
	PL, EOBL, UN

	Grundlage
	· Terminvorgabe aus Phase Massnahmenprojekt / Submission
· Vertragsbauprogramme UN
	
	Detailterminprogramm Projektierung / Ausführung
	· mandatsübergreifende Meilensteine
· Planungsprogramm Ausführung
· Terminvorgabe aus Phase Massnahmenprojekt / Submission

	Verantwortlich
	EOBL
	
	BHU oder PV oder BL
	UN

	Inhalt
	· Darstellung gesamte Phase der Ausführung
· Abhängigkeiten zwischen Bau und BSA
· Meilensteine (Übergabetermine, Weitere)
· Zeitfenster für die einzelnen Lose und Verträge
· Aufzeigen von Reservezeiten
	
	· Nach Bedarf aufgabenspezifisch und/oder für ein bestimmtes Zeitintervall
· Darstellung relevanter Nachbarprojekte
	· Projektphasen Ausführung je Mandat
· Zusammenfassende Darstellung der Tätigkeiten aller Mandate
· Wichtige Abhängigkeiten mandatsintern und –extern
· Wichtige Eck-/Zwischentermine (übergeordnete u. mandatsspezifische Meilensteine)
· Aufzeigen von Reservezeiten

	Darstellung
	Weg-Zeit-Darstellung
	
	Balkendiagramm, evtl. MS-Project (Wochenraster)
	· Vertragsprogramm UN (Monatsraster)
· 3 Wochenprogramm UN (Tagesraster)

	Aktualisierung, Nachführung
	Bei Bedarf
	
	Bei Bedarf
	· nach Vertragsunterzeichnung
·  auf Termine Bausitzungen

	Massnahmen bei Abweichungen
	· Ermitteln der Ursachen, Klären der Auswirkungen auf Gesamtprojekt (PV)
· Herbeiführung (PV/BHU) und Entscheid (PL) über zu treffende Massnahmen
	
	· Ermitteln der Ursachen (Verantwortlicher), Absprache mit den Beteiligten
· Nachführung KTP
	· Ermitteln der Ursachen und Klären der Auswirkungen auf Gesamtprojekt (PV)
· Herbeiführung (BL) und Entscheid (UN) über zu treffende Massnahmen


[bookmark: _Ref201299056][bookmark: _Ref377480056]Tabelle 7: Übersicht Instrumente Terminmanagement Ausführung
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[bookmark: _Toc237943765][bookmark: _Toc112923223][bookmark: _Toc207184849]Kosten
[bookmark: _Toc112923224][bookmark: _Toc207184850]Vertrags- und Kostenmanagement
Ziele
Die Ziele des Kostenmanagements und damit auch des Vertragsmanagements sind folgende:
· Einhaltung der Projektkosten (Umsetzung der Arbeiten im festgelegten Kostenrahmen).
· Überwachung der Gesamtkosten (KV, Budgetierung, Endkostenprognose, Jahrestranchen, Teuerung).
· Überwachung der Vertragskosten (Verträge, Nachträge, Leistungsstand).
· Kontrolle der Rechnungen und Zahlungen.
· Auskunft über den aktuellen Leistungsstand und die Tendenzen (Endkostenprognosen).
· Sicherstellung einer stufengerechten Auskunft über den aktuellen Kostenstand und die Kostenentwicklung. Regelung der Kompetenzen bei Beauftragungen.
· Rechtzeitiges Auslösen von Beschaffungen, insbesondere der Nachträge.
Kommunikation
Für alle am Projekt Beteiligten gilt es, die Vertraulichkeit bezüglich kostensensitiven Informationen gegenüber Dritten zu wahren. Die Kommunikation bezüglich Kosten ist grundsätzlich immer direkt mit der Projektleitung zu führen. Die Projektbeteiligten sind verpflichtet, Leistungen aus in ihrer Verantwortung liegenden Verträgen zu beurteilen und allfällige Abweichungen zu kommentieren. Dabei sind insbesondere die Auswirkungen auf Kosten und Termine mittels Berichten und Protokollen zu dokumentieren (siehe auch 2.2.1 Allgemeines, 3.2.1 Vertragskontrolle und 3.4 Rechnungswesen) und Aufträge/Massnahmen abzuleiten (siehe auch 1.5.6 Pendenzenlisten).
Kostenstruktur
Grundsätzlich werden die Kosten wie folgt strukturiert:
· Finanzierungskonto: 	Unterhalt; Ausbau; Engpassbeseitigung, Kapazitätserweiterung
· Hauptkostenarten: 		Projektierung; Landerwerb; Realisierung
· Kostenarten: 		gemäss Kontenplan Nationalstrasse
· Inventarobjekte (IO): 	Zuordnung aus Mistra MBP gemäss Objektgliederung
Alle Verträge und Abrechnungen werden den vom ASTRA festgelegten Kontierungen zugewiesen. Die je Teilprojekt verwendeten IO/ Hauptkostenarten / Kostenarten werden vorgängig für jeden Vertrag von der Projektleitung in Zusammenarbeit mit IC ASTRA festgelegt. 
Die Kostenstruktur zeigt auf, wie das Projekt aufgeteilt, überwacht und abgerechnet wird.
Die Kostenstruktur wird durch die Projektleitung (mit BHU, IC ASTRA) im Rahmen der ersten Projektierungsphase sowie der laufenden Projektentwicklung abgebildet. Diese soll sich an der Projektstruktur gemäss Abschnitt 1.3 orientieren.
Kontenplan
Die Aufteilung auf die verschiedenen Baukostenarten wird durch das IC ASTRA und die BHU im Rahmen der ersten Projektierungsphase sowie der laufenden Projektentwicklung festgelegt. Diese Aufteilung muss zwingend eingehalten werden, da auch die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Ressourcen nach dieser Struktur geschieht.
Der aktuelle Kontenplan Nationalstrasse (Kostenarten) ist beim Bereich IC (Investitionscontrolling) der Filiale ASTRA zu beziehen.
[bookmark: _Toc112923225][bookmark: _Toc207184851]Kontrolle
[bookmark: _Ref201299372]Vertragskontrolle
Die Bauherrschaft bewirtschaftet alle Verträge mit SAP. Darin werden alle Verträge, Nachträge und Rechnungen erfasst. Somit ist es jederzeit möglich, über die Kosten seit Projektbeginn, die Kostenstände der einzelnen Verträge und den Finanzbedarf für die Kostenplanung detailliert Auskunft zu geben. Mittels BHU-Zugriff auf SAP kann laufend der aktuelle Stand der Kosten in der Investitionsplanung eingesehen werden.
Die Überwachung der einzelnen Verträge wird wie folgt gehandhabt:
· Werkverträge / Lieferverträge 	Verantwortung BL
· Honorarverträge / Rahmenverträge 	Verantwortung BHU
· Honorarvertrag BHU	Verantwortung PL
· Gesamtkostenkontrolle 	Verantwortung OBL/EOBL/PL
Es ist jeweils eine Änderungsliste zu führen. (vgl. 10.2.4 Projektänderungen)
Kostencontrolling und Finanzmittelbedarfsplanung
Für das Kostencontrolling und die Finanzmittelbedarfsplanung werden viermal jährlich im Rahmen der Investitionsplanung die erforderlichen Kosteninformationen bei allen Beteiligten von der BHU eingeholt und erfasst.
Für den Teilbereich Planerverträge und Allgemeine Kosten erfolgen die Angaben pro Inventarprojekt durch die BHU.
Die BHU stellt die Unterlagen im Jahresbericht in der geforderten Art zusammen und stellt diese dem ASTRA zum bestellten Zeitpunkt zu.
Für den Teilbereich Werkverträge und Lieferverträge erfolgen die Angaben pro Inventarobjekt durch die örtlichen Bauleitungen via Oberbauleitung. Die Form und der Inhalt der Lieferung der Daten richten sich nach der durch die BHU zu erarbeitenden Vorlagen gemäss untenstehender Beilage 3.2-A. Die Lieferung muss auf den Stichtag gemäss untenstehender Auflistung geliefert werden.
Beilage 3.2-A: MUSTER Soll- Ist-Vergleich
Für das Kostencontrolling werden in periodischen Abständen im Rahmen der Investitionsplanung die erforderlichen Kosteninformationen bei allen Beteiligten von der BHU eingeholt und erfasst.
Stichtage für die Erfassung und Lieferung der Kosten- und Finanzmittelbedarfsangaben an die BHU (der Vorlauf ist Filial- und Projektspezifisch zu definieren):
· 8. März
· 8. Juni
· 8. September
· 15. Dezember inkl. Abgrenzung VAK Folgejahr

	
Instanz
	Tätigkeit
	Zeitpunkt

	BHU/EOBL
	Anfrage an alle Bauleitungen und Planer über aktuelle Kosteninformationen
	6 Wochen vor Quartalsende

	Planer
	Aufbereiten und Abgabe Informationen für den Teilbereich Planerverträge und Allgemeine Kosten:
· Fertigungsgrad der vertraglich vereinbarten Arbeiten
·  Bewertung über geleistete aber noch nicht verrechnete Leistungen
· SOLL/IST-Vergleich 
Abschätzung Projektentwicklung und -Änderungen
	5 Wochen vor Quartalsende

	Bauleitungen
	Aufbereiten und Abgabe Informationen für den Teilbereich Werkverträge und Lieferverträge: 
· Aufgelaufene Kosten (Rechnungen, Nachträge, Regie) 
· Bewertung über geleistete aber noch nicht verrechnete Leistungen 
· Abschätzung Projektabweichungen und -änderungen
· Ausmass, Nachträge, Regie (jeweils für Soll, Ist und Prognose)
· Ausgefüllte Vorlage Kostencontrolling und Finanzmittelbedarfsplanung gemäss Beilage 3.2-A: MUSTER Soll- Ist-Vergleich
· Führen Nachtragsjournal 
	4 Wochen vor Quartalsende

	BHU
	Zusammenstellung der Unterlagen in Projektcockpit und Abgabe an PL
	3 Wochen vor Quartalsende

	BHU/ BL
	Abgrenzung der Leistungen per Jahresende, mittels definitiver Angabe der Leistungen des laufenden Jahres in der Investionsplanung.
	1-per 15. Dezember


Tabelle 8: Ablauf Kostenkontrolle

Die Modalitäten für den Abschluss eines Vertrags und die Regelung der jeweiligen Vertragsvorlage und der Entscheidungskompetenzen richten sich nach dem Beschaffungshandbuch des ASTRA und der Unterschriften- und Kompetenzregelung (UKR).
Grundsätzlich wendet das ASTRA die entsprechenden KBOB-Verträge, jedoch mit ASTRA-spezifischen Anpassungen, an (siehe auch Kapitel 10). Die aktuellen Versionen können jeweils vom Internet heruntergeladen werden.
Für alle Auftragnehmer gilt, dass Leistungen ausserhalb des Vertrages rechtzeitig vor Ausführungsbeginn angemeldet (Leistungsbeschrieb, Kosten, Auswirkungen auf Termine) und genehmigt sein müssen. Die BHU (Honorarverträge) und die Bauleitungen (Werkverträge) führen ein Nachtragsjournal.
Das Nachtragsjournal der BL gibt Auskunft über die folgenden Punkte: Nummer des Nachtragsgegenstandes, Kurzbeschrieb, Zeitpunkt der Anmeldung, Abschätzung Nachtragssumme (unter Berücksichtigung wegfallender Leistungen), Status der Bearbeitung, etc. Die Nachtragspreise beziehen sich grundsätzlich immer auf die Preisbasis Werkvertrag. Die Nachtragsjournale der einzelnen Verträge werden an der PL Sitzung abgegeben und erläutert.
Die Verträge sind von den Bauleitungen aktiv zu bewirtschaften. In den Nachträgen sind daher auch wegfallende Summen zu berücksichtigen.
Der Leitfaden zum Nachtragsmanagement bei Bau- und Dienstleistungen der KBOB ist anzuwenden. 
Im Rahmen der Projektsteuerungssitzungen wird unter dem Kapitel Kosten das Kostencontrolling zusammengeführt. Es sind nachfolgende Angaben auszuweisen:
· Gesamtkosten und Mehrjahresplanung
· Jahreskosten
· Stand laufende Verträge inkl. Reserven (kann als Beilage geführt werden)
· Projektänderungen und Kostenentwicklung (kann als Beilage geführt werden)
[bookmark: _Ref201643709][bookmark: _Ref201644324][bookmark: _Toc207184852]Vertragswesen
Dienstleistungen
Das Nachtragswesen ist im Konzept Nachtragswesen Planerleistungen ASTRA geregelt. Darin enthalten sind der Prozess Nachtragsmanagement Planerleistungen und die entsprechenden Formulare. 
· Prozess Nachtragsmanagement Planerleistungen
· Vorlage Nachtragsbegehren Planerleistungen Schritt 1
· Vorlage Nachtragsforderung/-offerte Planerleistungen Schritt 2
· Vorlage Nachtragsantrag Planerleistungen Schritt 3
Die Unterlagen und Formulare sind abrufbar unter: Nachtragsmanagement
Werkverträge
[bookmark: _Hlk93060839]Das Nachtragswesen ist im Konzept Nachtragswesen Bauleistungen ASTRA geregelt. Darin enthalten sind der Prozess Nachtragsmanagement Bauleistungen und die entsprechenden Formulare. 
· Prozess Nachtragsmanagement Bauleistungen und BSA
· Prozess Verhandlungen Nachtragsmanagement Bauleistungen und BSA
· Vorlage Nachtragsbegehren Bauleistungen und BSA Schritt 1
· [bookmark: _Hlk93053478]Vorlage Nachtragsforderung/-offerte Bauleistungen und BSA Schritt 2
· Vorlage Nachtragsantrag Bauleistungen und BSA Schritt 3
· Vorlage Nachtragsjournal
[bookmark: _Hlk173833598][bookmark: _Ref351729539][bookmark: _Toc112923227]Die Unterlagen und Formulare sind abrufbar unter: Nachtragsmanagement
[bookmark: _Toc207184853]Rechnungswesen
[bookmark: _Toc280348352]Honorarrechnungen 
Die Honorarrechnungen werden bei den Planern in der Regel monatlich gestellt. Ohne Rechnungsdeckblatt des ASTRA kann nur bei einmaligen Kosten unter CHF 5`000 inkl. MWST eine Rechnung gestellt werden (Vorgehen: siehe Link am Ende des Kapitels). Die Rechnungsdeckblätter werden durch das ASTRA jeweils nach erfolgter Vertrags- oder Nachtragsunterzeichnung zugestellt. 
Die Projektbeteiligten rapportieren dem Auftraggeber alle im Rahmen eines nach dem Zeittarif vergüteten Moduls geleisteten Stunden pro Teilphase. Mindestinhalt Arbeitsrapport: Mitarbeiter, Kategorie, Datum, täglicher, detaillierter und nachvollziehbarer Leistungsbeschrieb mit geleisteten Stunden pro Teilphase. Bei BHU-Rechnungen muss zudem das Rapportdeckblatt Honorarvertrag (Stunden-/Cashausschöpfung) mit eingetragener Selbsteinschätzung zum Projektfortschritt und den noch zu erbringenden Projektleistungen pro Teilphase beigelegt werden.
Beilage 3.4-A: VORLAGE Rapportdeckblatt (Stunden-/Cashausschöpfung)

Nebenkosten
Detail-/Drittbelege für Nebenkosten müssen der Rechnung beigelegt werden.

Teuerungsrechnungen
Teuerungsrechnungen sind separat und getrennt je MWST-Satz einzureichen; die Berechnung erfolgt entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen. Es dürfen keine jahresübergreifenden Rechnungen eingereicht werden. Dies gilt auch für Teuerungsrechnungen.

Die Rechnungsadresse lautet:
[bookmark: _Hlk112921444]Bundesamt für Strassen ASTRA
National- und Agglomerationsfonds (NAF)
c/o DLZ FI
3003 Bern
E-Mail: RDB-Rechnungen@efv-admin.ch

Die Rechnung ist der BHU bzw. dem PL zur Kontrolle zuzustellen (die jeweilige Kontrollinstanz wird pro Vertrag durch die GPL festgelegt und auf dem RDB aufgeführt). Die Rechnungen werden durch die BHU bzw. den PL kontrolliert und gemäss Rechnungsdeckblatt per Mail an das ASTRA weitergeleitet. Die Rechnungen (inkl. Beilagen) der BHU werden zur Kontrolle durch die PL analog an die obengenannte Adresse per Mail eingereicht. Bei einer erforderlichen Revision der Rechnung ist das Rechnungsdatum zu aktualisieren und die Zahlungsfrist beginnt beim erneuten Eingang der Rechnung bei der Kontrollinstanz neu zu laufen.
Unternehmerrechnungen 
Die Unternehmerrechnungen werden jeweils, auf Basis eines bereinigten Ausmasses, der zuständigen Bauleitung (Bauleitung, Adresse) eingereicht. Die BL kennzeichnet die Rechnung mit dem Eingangsstempel, womit die Zahlungsfrist zu laufen beginnt. Bei einer erforderlichen Revision der Rechnung beginnt die Zahlungsfrist beim erneuten Eingang der Rechnung bei der Kontrollinstanz (BL) neu zu laufen. 
Bei den Unternehmerrechnungen wird unterschieden zwischen:
· Ausmassabrechnungen
Bau und BSA: Die Leistungen sind kontinuierlich auszumessen und bei grossen Beträgen monatlich in Rechnung zu stellen.
Speziell für BSA: Bei Vorauszahlungen ist i.d.R. eine Anzahlungsgarantie abzugeben (Details werden in den vertraglichen Vereinbarungen festgelegt). 
· Regierechnungen
Regierechnungen sind separat einzureichen. Regiearbeiten bedingen grundsätzlich eine schriftliche Anordnung der Bauleitung. Bei der Rechnungsstellung sind neben den Leistungsangaben die entsprechenden Nachweise und das nachgeführte Regiejournal beizulegen. 
· Teuerungsrechnungen
Teuerungsrechnungen sind separat und getrennt je MWST-Satz einzureichen; die Berechnung erfolgt entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen. 
· Schlussrechnungen
Unternehmerschlussrechnungen können erst zur Zahlung freigegeben werden, wenn ein bereinigtes Schlussausmass, das Abnahmeprotokoll und die Solidarbürgschaft vorliegen. Dies gilt ebenso als Legitimation zur automatischen Auszahlung eines allfälligen Rückbehaltes. Für die Schlussrechnung hat der Unternehmer alle seine Leistungen und die erhaltenen Zahlungen zusammenzufassen sowie eine separate Rückforderung des Rückbehalts einzureichen. 
Schlussrechnung BSA: Die Abnahmen BSA erfolgen erst nach Ablauf des störungsfreien Probebetriebs von 90 Tagen, nach erfolgter Schulung der Mitarbeiter der Gebietseinheit und wo notwendig der Polizei und nach Vorliegen der bereinigen Schlussdokumente, die der UN erstellt hat und somit bereinigen muss. Danach kann die Schlussrechnung geprüft resp. bezahlt werden.

Grundsätze
· Die BL führt die Abrechnung. Das Nachführen der Abrechnung erfolgt durch die Bauleitung mit einer geeigneten Software. Das Nachführen der Abrechnung wird nicht an den UN delegiert. 
· Alle kontrollierten Beilagen sind von der BL zu visieren (Datum, Visum Prüfstelle). 
· Es werden keine Leistungen ausgemessen, für welche nicht ein Vertragspreis oder ein genehmigter Nachtragspreis vorliegt. Preisvereinbarungen zwischen UN und BL sind nicht zulässig. 
· Die Bauleitung prüft die Rechnungen und erstellt das Rechnungsdeckblatt (RDB). Es sind Rechnungsdeckblätter des ASTRA zu verwenden. Diese werden durch das ASTRA jeweils nach erfolgter Vertrags/Nachtragsunterzeichnung der BL zugestellt. 

Wenn die Rechnungen aus Sicht der Bauleitung berechtigt, vollständig und korrekt sind, werden diese der OBL/EOBL zur Weiterbearbeitung zugestellt. 

Die Rechnungsadresse lautet: 
Bundesamt für Strassen ASTRA
National- und Agglomerationsfonds (NAF)
c/o DLZ FI
3003 Bern
E-Mail: RDB-Rechnungen@efv-admin.ch

Die Rechnung ist der OBL/EOBL zur Kontrolle zuzustellen. Die Rechnungen werden durch die OBL/EOBL kontrolliert und elektronisch an das ASTRA weitergeleitet. 

Die Zustelladresse lautet: 
OBL/EOBL 
c/o xxxxxxxxxxxx 
Vorname Name
Strasse 
PLZ Ort 

Es sind folgende Grundlagen einzureichen: 
· [bookmark: _Hlk93052332]Akkordrechnungen: RD, Rechnung UN, Ausmassprotokoll gegenseitig unterzeichnet, kumulierte Ausmasse. Die Nachtragsofferten und Ausmassgrundlagen müssen nicht eingereicht werden. Diese liegen bei der BL zur Einsicht bereit.
· Regierechnungen: RD, Rechnung UN, Ausmassprotokoll, kumulierte Ausmasse, Regiejournal mit Kennzeichnung der in dieser Rechnung beinhalteten Aufträgen, sämtliche betroffen Regieaufträge inkl. Abrechnungsdetails. Die Regierapporte müssen nicht eingereicht werden. Diese liegen bei der BL zur Einsicht bereit.
· Teuerungsrechnung: RD, Rechnung UN, Zusammenstellung der bisher aufgelaufenen Teuerung (kumuliert), Berechnungsgrundlagen mit allen Grundlagen.

Es dürfen keine jahresübergreifenden Rechnungen eingereicht werden. Dies gilt auch für Teuerungsrechnungen.
Damit die Zahlungsfrist des Bauherrn von 45 Tagen (60 Tage für Schlüsselprojekte) eingehalten werden kann, ist unbedingt darauf zu achten, dass: 
· die Dauer pro Bearbeitungsschritt einen Zeitraum von maximal 5 Werktagen nicht überschreitet (siehe auch Detailangaben in den Prozessen), 
· der Versand erfolgt elektronisch an die vorgegebenen E-Mai-Adressen. 
[bookmark: _Toc207184854]Randbedingungen und Vorgaben für Kleinaufträge / Drittleistungen
Sofern Kleinaufträge nicht als Durchlaufrechnungen (Regie) über bestehende Verträge abgerechnet werden, sind folgende Punkte zu beachten:
· Vor der Leistungserbringung ist eine Offerte einzuholen, welche durch das ASTRA zu genehmigen ist (Stempel). Die Offertadresse lautet auf das ASTRA, Filiale      .Als Bestätigung erhält der Leistungserbringer die ASTRA Referenz- und Projektnummer
· Die Rechnungen sind an den Besteller einzureichen, welcher die Rechnungen visiert und an die BHU (c/o Firma, Adresse) weiterleitet. Der Rechnung sind die Offerte und eine Ausmassgrundlage beizulegen.
· Kleinaufträge bis CHF 5'000 werden durch die PL freigegeben.
· Das Verfahren für Aufträge grösser CHF 5'000 ist gemäss Kapitel 9 Beschaffung geregelt.
· Diese Rechnungen werden über sogenannte Sammelverträge gebucht. Sie benötigen kein Rechnungsdeckblatt und sind entsprechend dem Merkblatt (siehe Systemumstellung im Baukostenmanagement (BKM) des ASTRA) mit der entsprechenden Referenz- und Projektnummer zu versehen.
[bookmark: _Toc237943779][bookmark: _Toc237943780][bookmark: _Toc237943781][bookmark: _Toc237943782][bookmark: _Toc112923228]

[bookmark: _Toc207184855]Qualitäts- und Risikomanagement
[bookmark: _Toc112923229][bookmark: _Toc207184856]Ziele
Durch die Anwendung geeigneter Qualitätssicherungsmassnahmen wird sichergestellt, dass das Bauvorhaben nach den festgelegten Anforderungen geplant und gebaut wird:
· Umsetzung Vorgaben ASTRA
· Erstellung der Bauwerke und der BSA in der geforderten Qualität (z.B. gemäss Projektgenehmigungen)
· Umsetzung der Technik nach aktuellem, anerkanntem Stand
· Einhaltung der technischen Vorgaben und Anforderungen des Bauherrn
· Erreichung eines einheitlichen Qualitätsstandards
· Koordination der Schnittstellen zwischen den einzelnen Teilprojekten
· Gewährleistung eines anschliessenden möglichst unterhaltsarmen Betriebes
· Umsetzung der Verträge
· Einhaltung des festgelegten Kostenrahmens
· Einhaltung des festgelegten Terminrahmens
· Einhaltung der festgelegten Projektmeilensteine
· Minimierung der Verkehrsbehinderungen für die Verkehrsteilnehmer
Hierfür müssen alle Projektbeteiligten frühzeitig und stufengerecht eingebunden werden.

Grundsätzlich gelten für das Qualitätsmanagement (QM) die folgenden Aussagen:
· Alle Projektbeteiligten arbeiten nach den in ihren Firmen festgelegten QM-Vorgaben, welche den Anforderungen des Projektes und des ASTRA dienen. 
· Eigenverantwortung: Alle Projektbeteiligten sind verantwortlich, dass alle Massnahmen ergriffen werden, die für die Erreichung der Qualitätsziele der von ihnen erbrachten Leistungen notwendig sind. Jeder Beteiligte ist dafür verantwortlich, dass die von ihm erbrachte Leistung den gesetzten vertraglichen Anforderungen genügt.
· Die Umsetzung der geplanten Massnahmen darf nur aufgrund von genehmigten Dokumenten erfolgen. Die in diesem Handbuch festgelegten Vorgaben und Regelungen für Abläufe und Genehmigungsabläufe müssen strikt eingehalten werden. 
· Die Koordination der Projekte der verschiedenen Fachbereiche und Projektlose erfolgt über die PL und die BHU. Die notwendigen Informationen sind durch die Projektbeteiligten zur Verfügung zu stellen. 
· Alle projektrelevanten Unterlagen (Verträge, Ausführungsunterlagen, Pläne, Genehmigungen, Projektänderungen, Entscheide) müssen digital vorhanden sein.
· Mit dem Qualitätsmanagement soll die Umsetzung der Projektanforderungen und der technischen Vorgaben, sowie die Berücksichtigung aller relevanten Randbedingungen in Planung und Ausführung sichergestellt werden. Es wird ein projektspezifisches Qualitätsmanagement (PQM) gemäss Merkblatt SIA 2007 angewendet. Das PQM soll sicherstellen, dass die projektrelevanten Anforderungen ganzheitlich und in ihrer Vernetztheit erkannt, festgelegt und optimal erfüllt werden.
· Mit dem QM muss die Versionierung und Revisionierung der Informationsressourcen bei der modellgestützten Zusammenarbeit eindeutig, für alle Projektbeteiligte geregelt werden. Zusätzlich muss das Vorgehen bzgl. Varianten definiert sein.
[bookmark: _Toc112923230][bookmark: _Toc207184857]Massnahmen Qualitätssicherung
Im vorliegenden Projekthandbuch werden die grundsätzlichen Massnahmen zur Qualitätssicherung festgehalten. Weiterführende Massnahmen zur Einhaltung der Qualität und der Sicherheit werden im Rahmen des PQM erarbeitet. 
In BIM-Projekten gilt diesbezüglich zusätzlich die EIR-Tabelle ASTRA. Deren Inhalt wird mithilfe des BEPs als Teil des PQMs in die Projekte integriert.

· Verantwortung
Die Verantwortung für das Erreichen der Qualitätsziele liegt bei den vom Bauherrn beauftragten Projektverfassern, Spezialisten, Bauleitungen und Unternehmungen. Grundsätzlich ist jeder Beteiligte dafür verantwortlich, dass die von ihm erbrachte Leistung den Qualitätsforderungen genügt.
· Organisation und Koordination
Die Projektführung und Koordination erfolgt über die PL / BHU. Diese sind auch verantwortlich für die Koordination zwischen den einzelne Teilprojekten und Fachbereichen. Die Projektorganisation und Verantwortung aller Beteiligten sind in Kapitel 1.4 definiert worden.
· Q-Lenkungsplan
Im Q-Lenkungsplan legt der Bauherr die Projektziele und -anforderungen fest. Sie werden ausgehend von den Zielen und Rahmenbedingungen des Bauherrn (Nutzungskonzept, betriebliche Anforderungen, Finanzrahmen, Ausbaustandard, ökologische Anforderungen und Sicherheitsanforderungen) und den gesellschaftlichen Wertvorstellungen bzw. den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen formuliert. Sie beziehen sich auf das Bauwerk und auf den Planungs- und Bauprozess. Ebenfalls im Q-Lenkungsplan werden die Beurteilung der Risikosituation (Q-Schwerpunkte, relevante Risiken und Chancen) durch den Auftraggeber, seine Risikostrategie und seine eigenen Massnahmen zur Beherrschung der Risikosituation sowie seine diesbezüglichen Anforderungen an die Auftragnehmer dargelegt.

· QM-Plan
Auf der Grundlage des Q-Lenkungsplans hat der Projektverfasser im Rahmen der Offerte ein QM-Konzept erstellt und wird auf Basis der QM-Vereinbarung einen QM-Plan erstellen. Dabei geht es im Wesentlichen um die Verifizierung und allfällige Erweiterung der Q-Schwerpunkte, die definitive Festlegung der eigenen Massnahmen sowie die Überwachung der Einhaltung dieser Massnahmen in Projektierung und Ausführung.
Beilage 4.2‑A: VORLAGE Q-Lenkungsplan
Beilage 4.2‑B: VORLAGE QM-Plan
Beilage 4.2-C: BEISPIEL Q-Lenkungsplan
Beilage 4.2‑D: BEISPIEL QM-Plan
Abbildung 1: Aufgaben der Beteiligten
Bauherr
Planer
Unternehmer
Auftrag
GPL
Jahresreporting per 31.12.
Q-Lenkungsplan
QM-Konzept / Risikoanalyse
QM-Konzept / Risikoanalyse
aus Angebot
QM-Plan
QM-Plan
Prüfung *)

*) z.B. durch jährlich halbtägiger Workshop Bauherr mit allen relevanten Auftragnehmern. Am Workshop werden die Risiken, die Analyse und deren Bewertung sowie die Massnahmen im Berichtsjahr überprüft, notwendige Korrekturen vorgenommen und dokumentiert. Die Resultate werden im Jahresbericht festgehalten.

· Kommunikation
Die Kommunikation intern und nach aussen ist in Kapitel 6 Kommunikation geregelt. Ein weiteres wichtiges Instrument für die Kommunikation stellt das Sitzungswesen (Abschnitt 1.5) und die Projektplattformen (Abschnitt 1.4.3) dar.
· Genehmigungen
Es dürfen grundsätzlich nur genehmigte Dokumente für die Projektierung und den Bau verwendet werden. Die Abläufe für die Dokumentengenehmigung sind in Abschnitt 1.7 festgelegt worden.
· Projektänderungen	
Weicht der Projektverfasser im Rahmen der Ausführungsprojektierung, oder während der Ausführung, von festgelegten Anforderungen bzgl. Technik, Qualität und Kosten ab, sind diese von der Bauherrschaft genehmigen zu lassen (Abschnitt 10.2.4)
· Dokumentation
Zur Sicherstellung einer koordinierten Ablage sind alle Dokumente, welche im Rahmen des Projektes erstellt werden mit einer eindeutigen Bezeichnung zu versehen. Die Angaben betreffend Vorlagen und Dokumentenbezeichnungen sind in Abschnitt 1.6 beschrieben. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Projektunterlagen gemäss den Vorgaben der Bauherrschaft zu archivieren (Kapitel 11).
· Terminmanagement
Gemäss Vorgaben in Kapitel 2.
· Kostenkontrolle und Vertragswesen
Die Kontrolle der Honorarverträge erfolgt über die BHU. Im Rahmen der Ausführung ist die Bauleitung für die Kostenkontrolle der Werk- und Lieferverträge verantwortlich.
[bookmark: _Toc112923231][bookmark: _Toc207184858]Risikoanalysen
Periodische Risikoanalyse
Die Risikoanalyse wird durch die Bauherrenunterstützung im Rahmen der periodischen Berichterstattung in Zusammenarbeit mit dem Projektleiter Bauherr durchgeführt (siehe Vorlage im Kapitel 4 des Q-Lenkungsplans).
Beilage 4.2‑B: VORLAGE Q-Lenkungsplan

Zur Entwicklung und Betrieb eines Objektbasierten Risikomanagements ORM (RiLi ASTRA 19006) steht das einschlägige Tool des ASTRA zur Verfügung: Risiko- und Sicherheitsmanagement
Risikoanalyse Ausschreibung
[bookmark: _Hlk93060711]Beim Start der Submission ist eine Risikobeurteilung des Projektes und der möglichen Anbieter zu erstellen.
· Vorlage Protokoll Startsitzung Bauleistungen
· Chancen- Risikoanalyse möglicher Anbieter
· Chancen Risiko- Analyse des Projekts und der Ausschreibungsunterlagen
Die Unterlagen und Formulare sind abrufbar unter Nachtragsmanagement Modul 1.
[bookmark: _Toc222207442][bookmark: _Toc112923232][bookmark: _Toc207184859]Sicherheit
[bookmark: _Toc112923233][bookmark: _Toc207184860]Ziele
Folgende Sicherheitsaspekte müssen über die gesamte Projektdauer eingehalten werden:
· Sicherheit des Verkehrs während Bauzeit
· Sicherheit des Verkehrs mit der erneuerten Infrastruktur über die Bauzeit hinaus
· Sicherstellung der Arbeitssicherheit
· Sicherstellung des Einsatzes der Ereignisdienste
· Sicherstellung der Nutzung des vorhandenen Strassensystems
· Sicherstellung der Verkehrsführung und der Baustellenanlieferung
· Sichere Abtrennung der offenen Fahrstreifen vom Baustellenbereich
[bookmark: _Toc112923234][bookmark: _Toc207184861]Massnahmen
Die aktuellen Gesetze, Normen sowie die Vorgaben des ASTRA (z.B. Weisung ASTRA 76001 Sicherheit Betrieb Nationalstrassen) sind einzuhalten.
 

[bookmark: _Ref201325924][bookmark: _Ref201325933][bookmark: _Toc207184862]Kommunikation
[bookmark: _Toc112923236][bookmark: _Toc207184863]Produkte und Zuständigkeiten
Für die Kommunikation innerhalb des Projekts gilt die nachfolgende Zuständigkeitsdefinition.
Die Kommunikation nach aussen (Externe Kommunikation) erfolgt grundsätzlich durch I+K ASTRA und ist im Kommunikationskonzept geregelt. Die Projektbeteiligten sind nicht befugt, Informationen an nicht beteiligte Dritte weiterzuleiten.
	WAS
	WER
kommuniziert
	An
WEN
	Kopie
an
	Rhythmus
	Grundlagen-lieferant

	Interne Kommunikation

	Semesterbericht
Standberichte
	BHU
	PL ASTRA, PL, PSt
	PV, OBL
	Halbjährlich
Quartalsweise
	PV, BL, OBL

	Projektcockpit
	BHU
	PL ASTRA, PL, PSt
	PV, OBL
	Quartalsweise
	PV, BL, OBL

	Projektjournal
	BHU
	PL ASTRA
	PV, OBL
	Monatlich

	--

	Baujournal
	BL
	OBL
	BHU
	Tägl., Nachführen
	--

	Tagesberichte UN
	UN
	BL
	OBL
	Tägl. Nachführen
	--

	Externe Kommunikation

	Internetauftritt
	I+K Filiale mit PL ASTRA
	Öffentlichkeit
	---
	Bei Bedarf
	BHU

	Pressemitteilungen
	I+K Filiale mit PL ASTRA
	Öffentlichkeit
	BHU, OBL,
PV, BL
	Bei Meilensteinen und wichtigen Verkehrsumstellungen
	BHU

	Medienkonferenzen
	I+K Filiale mit PL ASTRA
	Öffentlichkeit
	---
	Wichtige Meilensteine, unvorhersehbare Ereignisse
	BHU

	Faltprospekte und Informationsbroschüren
	I+K Filiale mit PL ASTRA
	Bevölkerung Standortgemeinden
	BHU, OBL, 
PV, BL
	Bei Bedarf
	BHU

	Infoveranstaltungen
	I+K Filiale mit PL ASTRA
	Bevölkerung Standortgemeinden
	BHU, OBL, PV, BL
	Bei Bedarf
	BHU

	Verkehrsmitteilungen
	VMZ
	Verkehrsteilnehmer
	
	
	OBL

	Baustellentafeln + Infotafeln
	OBL
	Verkehrsteilnehmer
	PL ASTRA, BHU, BL
	Bei Bedarf
	BL

	Anwohnerinfo
	I+K Filiale mit PL ASTRA
	Anwohner
	BHU, OBL, BL
	Bei Bedarf
	BL, OBL

	Info Ereignisdienste
	OBL
	Ereignisdienste
	PL ASTRA, BHU, BL
	Vor Baubeginn und bei Verkehrs-umstellungen
	BL

	Baustellenführungen
	PL ASTRA
	Verschiedene
	
	Bei Bedarf
	OBL


Tabelle 9: Produkte und Zuständigkeiten Kommunikation
Die detaillierten Abläufe zur Kommunikation werden in einem zu erarbeitenden Kommunikationskonzept geregelt werden.
Beilage 6.1-A: MUSTER Anmeldeformular Baustellenbesuch für Gruppen
[bookmark: _Toc383089266][bookmark: _Toc112923237][bookmark: _Ref201296897][bookmark: _Ref201296902][bookmark: _Toc207184864]Reporting
Im Berichtswesen werden die nachfolgenden Produkte erstellt:
	Produkt
	Ziel
	Inhalt
	Verantw.
(Liefer-termin)
	Rhythmus

	Semesterbericht
	Detailorientierung PL ASTRA und Linienvorgesetzte des PL ASTRA
	Gemäss Vorlagen Filiale
	BHU
15.07.yy
15.01.yy
	jährlich

	Projektcockpit
	Verdichtete Orientierung PL ASTRA und Linienvorgesetzte des PL ASTRA
	Gemäss Vorlagen Filiale
	BHU
15.04.yy
15.07.yy
15.10.yy
15.01.yy
	Quartals-weise

	Projektjournal
	Chronologische Dokumentation Hauptentscheide Stufe Gesamtprojekt sämtliche Projektphasen
	Projektjournal wird auf Basis der Beschlüsse aus allen Sitzungen geführt
	BHU
dito 
Projektcockpit
	monatliches führen, Kontrolle quartalsweise durch PL ASTRA

	Baujournal BL
	Chronologische Dokumentation Hauptereignisse Stufe Baustelle, Phase Realisierung
	1. Kontrollen
2. Entscheide/ Anweisungen
3. Ereignisse
4. Wetter, Temperatur
	BL
dito
Projektcockpit
	Tägliches führen, Kontrolle quartalsweise durch OBL

	Tagesberichte UN
	Chronologische Dokumentation der Arbeitsausführung
	1. Bestände der einzelnen Equipen
2. Geräteeinsatz und Gerätevorhaltung
3. Transportleistungen
4. Materiallieferungen und –abfuhren
5. Ausgeführte Arbeiten mit Anfangs- und Endkilometer
6. Arbeitszeiten
7. Fertigstellung von Sonderpunkten
8. Besondere Vorkommnisse
	UN
(t)
	Täglich an BL,
Kontrolle durch BL


Tabelle 10: Produktinhalte und Zuständigkeiten Berichtswesen
[bookmark: _Toc112923240][bookmark: _Hlk113355284]

[bookmark: _Toc207184865]BIM
BIM ist integraler Bestandteil der Projektabwicklung, Ziel von BIM ist keine Parallelplanung, sondern die verbesserte Durchgängigkeit von Informationen.
Die wichtigsten Ergänzungen gegenüber konventionell umgesetzten Projekten in Bezug auf den Einsatz der BIM-Methode sind im Projekthandbuch in den jeweiligen Kapiteln direkt themenweise integriert.
Zentrales Element im Projekt ist die EIR-Tabelle ASTRA, sie ist integraler Vertragsbestandteil von BIM-Projekten und definiert die Ziele, Anwendungsfälle, Lieferobjekte und Quality Gates im Rahmen der Projektabwicklung. Die Vorgaben aus der EIR-Tabelle und diesem Projekthandbuch werden vom Projektverfasser in einem BIM Execution Plan (BEP) berücksichtigt und damit abgestimmt.
Der BEP ist während dessen Erstellung und Umsetzung durch den Projektverfasser mit seinem Team abzustimmen und mit dem Bauherrn zu koordinieren.
[bookmark: _Toc207184866]Projektierung
Die Leistungen sind gemäss Vertrag zu erbringen. Zu Beginn jeder Phase sind zwischen der Projektleitung des Bauherrn und dem Projektverfasser folgende Punkte zu besprechen:
· Ziel der Bearbeitungsphase
· Grundlagen für die Bearbeitung
· Abgrenzung der zu erbringenden Leistungen (Schnittstellen, Projektorganisation, Beizug von Spezialisten)
· Kosten für die zu erbringenden Leistungen
· Falls eine vertragliche Bindung für mehrere Phasen getroffen wird, ist die Richtigkeit obiger Punkte jeweils am Anfang jeder Phase zu überprüfen.
· Während jeder Projektphase sind zudem periodisch Soll-Ist-Vergleiche für Kosten, Termine und Qualität durchzuführen
· Bei Phasenabschlüssen verfasst der Projektverfasser eine Gegenüberstellung der Kosten mit der Vorphase und begründet allfällige Abweichungen.
· In allen Phasen wird eine Entscheidliste (Sitzungs-Nr., Entscheid, Zuständigkeit) geführt. Diese fasst tabellarisch sämtliche für das Projekt relevanten Entscheide und Meilensteine zusammen. Sie dient der Übersicht und der raschen Orientierung über den Stand des Projektes.
· In BIM-Projekten ist der BEP durch den Projektverfasser phasengerecht zu detaillieren bzw. bei Bedarf zu aktualisieren und intern und gegenüber ASTRA zu informieren bzw. bei digitaler Interaktion zu koordinieren.
Die Projektierung erfolgt gemäss den einschlägigen SIA- und VSS-Normen sowie den Ausführungen der Fachhandbücher ASTRA.
Die Leistungen der Projektbeauftragten sind in den einzelnen Leistungsbeschrieben des ASTRA aufgeführt: Leistungsbeschriebe und Pflichtenhefte
[bookmark: _Toc112923241][bookmark: _Ref201324722][bookmark: _Ref201324731]

[bookmark: _Toc207184867]Beschaffung
[bookmark: _Toc280348384][bookmark: _Toc112923242][bookmark: _Toc207184868]Grundsätze
Die verbindlichen Grundsätze des Beschaffungswesens für das ASTRA sind im Handbuch Beschaffungswesen Nationalstrasse ASTRA (Vorlagen und Muster Beschaffungs- und Vertragswesen) beschrieben.
Bemerkungen:
· Die Regelung der Beschaffungsgegenstände ist zu beachten.
· Die Randbedingungen für Beschaffungen (Ausschreibungspakete, Verfahren, Bedingungen, Termine) sind vorgängig mit der PL und der BHU abzusprechen und zu koordinieren.
· Beim Beschaffungsstart hat sich der Planer jeweils zu vergewissern, dass er mit den aktuellen Vorlagen arbeitet.
· Fragen zu den Ausschreibungen und den erforderlichen Unterlagen sind stets über die BHU an die PL ASTRA zu stellen.
[bookmark: _Toc280348386][bookmark: _Ref340736579][bookmark: _Ref340736595][bookmark: _Toc112923243][bookmark: _Toc207184869]Beschaffungsablauf
Detaillierte Beschreibungen zum Beschaffungsablauf sind dem Handbuch Beschaffungswesen Nationalstrassen ASTRA zu entnehmen.
Allfällige Formulare des ASTRA sind auf der Homepage des ASTRA zu finden (Vorlagen und Muster Beschaffungs- und Vertragswesen).
Bei Ausschreibungen ist das Thema Nachtragsmanagement mit zu berücksichtigen. Vorgaben und Vorlagen sind auf der Homepage des ASTRA unter Nachtragsmanagement abrufbar.
[bookmark: _Ref357502006][bookmark: _Toc112923246][bookmark: _Toc207184870][bookmark: _Toc220240112][bookmark: _Toc280348391]Realisierung
[bookmark: _Toc112923247][bookmark: _Toc207184871]Phase 51: Unterlagen für die Ausführung
[bookmark: _Toc280348392]Ausführungsprojektierung (Dokumenten-, Planerstellung)
Ziel dieses Prozesses ist die termingerechte, fehlerfreie und vollständige Auslieferung der Unterlagen.
Die Ausführungsprojektierung (Planerstellung) erfolgt in Kenntnis:
· der genehmigten Massnahmen- und Detailprojekte
· der Projektziele
· der Projektbasis
· der genehmigten Nutzungsvereinbarungen
· der Tragfähigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsuntersuchungen
· Ausschreibungsunterlagen mit sämtlichen Beilagen
· der Werkverträge (sofern bereits vorhanden)
· von bestehenden und genehmigten Prozessen
· von spezifischen Randbedingungen der einzelnen Teilabschnitte
· von BIM-Projekten der EIR-Tabelle ASTRA und des BEP der Projektverfasser/Bauunternehmungen

Um sicherzustellen, dass auf der Baustelle nur fehlerfreie und vollständige Ausführungsunterlagen ausgeliefert werden, sind von Seiten Projektverfasser folgende Grundsätze einzuhalten:
· Der Projektverfasser trägt die fachliche Verantwortung.
· Bezüglich Randbedingungen und Schnittstellen gilt das Hol-Prinzip.
· Die Dokumenten- und Planprüfung muss mittels internen Qualitätssicherheitssystems geregelt sein (insbesondere bei Ingenieurgemeinschaften).
· Mit Datum und Visum sind die Richtigkeit der Unterlagen und die durchgeführten Dokumentenprüfungen zu bestätigen.
· Sollten im Rahmen der Ausführungsprojektierung Randbedingungen ändern, welche massgebliche Änderungen im Vergleich zum Massnahmen-/Detailprojekt nach sich ziehen, so ist die PL umgehend zu informieren ( siehe Prozess Projektänderungen in Abschnitt 10.2.4).
· In BIM-Projekten wird der Informationsaustausch über die CDE (à siehe Abschnitt 1.4.3) sichergestellt. Im Umgang mit BIM-Modellen gelten obige Anforderungen sinngemäss.
[bookmark: _Toc280348393]Genehmigung Ausführungsunterlagen
[bookmark: _Toc336506310][bookmark: _Toc337542598][bookmark: _Toc337543070][bookmark: _Toc337544668]Die Genehmigung der Ausführungsunterlagen (Dokumente, Pläne) erfolgt nach den in Abschnitt 1.7.3 festgelegten Genehmigungsabläufen.
Ob eine digitale Genehmigung/Freigabe von Dateien/Datenbanken z.B. mittels digitaler Signatur erfolgt, ist vom PL des ASTRA zu entscheiden, da sie auch von der technischen Möglichkeit der gewählten CDE/Plattform anhängt. Es kann auch eine Freigabe im klassischen ASTRA Ökosystem (ActaNova) erfolgen. 
[bookmark: _Toc220240113][bookmark: _Toc280348394][bookmark: _Toc112923248][bookmark: _Toc207184872]Phase 52: Ausführung
Auf der Basis der freigegebenen Planung bzw. den freigegebenen 3D-Fach-Modellen der Ausführungsprojektierung und der Werkverträge, inkl. sämtlichen Beilagen, stellen die Prozesse der Ausführung sicher, dass das Bauwerk im Rahmen der vereinbarten Kosten, Termine und Qualität realisiert wird.
[bookmark: _Toc280348395]Erstellen Werkvertrag
Ausgangslage:	Vergabe ist erfolgt (siehe Abschnitt 3.3)
[bookmark: _Toc280348396]Ausmass und Rechnungsablauf
Siehe Erläuterungen Werkvertrag, besondere Bestimmungen und SIA 118
[bookmark: _Toc219776268][bookmark: _Toc280348387]Auftragserteilung Regie (inkl. Durchlaufrechnungen)
[bookmark: _Toc280348388]Allgemeine Grundsätze
· Rechtzeitige Anmeldung von Regiearbeiten
· Die Auftragserteilungen von Regieleistungen sind mit einem Regieauftrag zu dokumentieren (Inhalt Auftrag: Auslöser, Ort und Zeitpunkt der Leistungserbringung, Kostenschätzung). Von der BL ist ein Regiejournal zu führen. Das Journal aller Regieaufträge ist jedem Regieauftrag beizulegen.
· Es sind grundsätzlich aktuelle Regietarife zu verrechnen.
· Die Bereinigung der Regieaufträge muss spätestens 20 Kalendertage nach Abschluss der Arbeiten erfolgen. In Absprache mit der OBL/EOBL (Ferien, Krankheit, etc.) kann diese Zeit auf 40 Kalendertage erweitert werden. Dauert die Bereinigung länger als 40 Kalendertage, wird die PL eingebunden.
· Durchlaufrechnungen: Drittleistungen sollen möglichst in Form von Durchlaufrechnungen über die bestehenden Verträge abgewickelt werden. Die Durchlaufrechnungen müssen die Rechnungsadresse des Unternehmers aufweisen.
· Für folgende Dokumente sind elektronische Vorlagen vorhanden:
[bookmark: _Toc337544667][bookmark: _Toc337545002][bookmark: _Toc337545616][bookmark: _Toc337545772][bookmark: _Toc337546096][bookmark: _Toc338402343][bookmark: _Toc338405992][bookmark: _Toc338406121][bookmark: _Toc338407116][bookmark: _Toc338407191][bookmark: _Toc338407228][bookmark: _Toc338418668][bookmark: _Toc338422501][bookmark: _Toc338422693][bookmark: _Toc338422965][bookmark: _Toc338423549][bookmark: _Toc393117056][bookmark: _Hlk93062169]Beilage 10.2-A: VORLAGE Regieauftrag
Beilage 10.2-B: MUSTER Liste Regiearbeiten
[bookmark: _Toc280348389]Kompetenzen Erteilung von Regieleistungen Bau (inkl. Durchlaufrechnungen)
Es gelten die folgenden Befugnisse pro Bestellung:
· BL 	bis CHF 10'000 (falls Regie im WV vorgesehen)
· PL 	> CHF 10'000	 
· BL PM 	> CHF 50'000 

Aufgrund der fehlenden Grundlagen bei der BSA (kein Regietarifbuch) ist für jeden Regieauftrag eine Offerte der UN einzuholen. Die Materialpreise sind durch die BL zu kontrollieren. Die von der BL unterzeichnete Offerte der UN wird dem Regieauftrag beigelegt.
[bookmark: _Toc270957542][bookmark: _Toc270959290][bookmark: _Toc270960688][bookmark: _Toc271034901][bookmark: _Toc271035026][bookmark: _Toc271035150][bookmark: _Toc271184340][bookmark: _Toc271184580][bookmark: _Toc271186941][bookmark: _Toc275166728][bookmark: _Toc276718851][bookmark: _Toc276737342][bookmark: _Toc278789607][bookmark: _Toc278794514][bookmark: _Toc278988337][bookmark: _Toc278989391][bookmark: _Toc278989631][bookmark: _Toc279666451][bookmark: _Toc279666690][bookmark: _Toc280348401][bookmark: _Toc270957543][bookmark: _Toc270959291][bookmark: _Toc270960689][bookmark: _Toc271034902][bookmark: _Toc271035027][bookmark: _Toc271035151][bookmark: _Toc271184341][bookmark: _Toc271184581][bookmark: _Toc271186942][bookmark: _Toc275166729][bookmark: _Toc276718852][bookmark: _Toc276737343][bookmark: _Toc278789608][bookmark: _Toc278794515][bookmark: _Toc278988338][bookmark: _Toc278989392][bookmark: _Toc278989632][bookmark: _Toc279666452][bookmark: _Toc279666691][bookmark: _Toc280348402][bookmark: _Toc280348403][bookmark: _Ref351729464][bookmark: _Ref353118135][bookmark: _Ref357504294]Projektänderungen
[bookmark: _Toc280348404]Die Beantragung von Projektänderungen erfolgt mit einem projektspezifischen Formular via BHU an die PL und ist in die Änderungsliste einzutragen: 
[bookmark: _Toc237686026][bookmark: _Toc237686328][bookmark: _Toc237741794][bookmark: _Toc237927675][bookmark: _Toc237927756][bookmark: _Toc237943842][bookmark: _Toc238876473][bookmark: _Toc269727811][bookmark: _Toc269728863][bookmark: _Toc269728895][bookmark: _Toc269728927][bookmark: _Toc269728959][bookmark: _Toc269728991][bookmark: _Toc269739935][bookmark: _Toc269795076][bookmark: _Toc269797876][bookmark: _Toc269805225][bookmark: _Toc269815693][bookmark: _Toc269823424][bookmark: _Toc269823457][bookmark: _Toc269823491][bookmark: _Toc269823533][bookmark: _Toc269883087][bookmark: _Toc270001194][bookmark: _Toc270001308][bookmark: _Toc270001818][bookmark: _Toc270326449][bookmark: _Toc270333018][bookmark: _Toc270509499][bookmark: _Toc271281448][bookmark: _Toc271549381][bookmark: _Toc272158528][bookmark: _Toc272236749][bookmark: _Toc280626802][bookmark: _Toc336506301][bookmark: _Toc337542589][bookmark: _Toc337543061][bookmark: _Toc337544662][bookmark: _Toc337544997][bookmark: _Toc337545611][bookmark: _Toc337545767][bookmark: _Toc337546091][bookmark: _Toc338402338][bookmark: _Toc338405987][bookmark: _Toc338406116][bookmark: _Toc338407111][bookmark: _Toc338407186][bookmark: _Toc338407223][bookmark: _Toc338418663][bookmark: _Toc338422496][bookmark: _Toc338422688][bookmark: _Toc338422960][bookmark: _Toc338423544][bookmark: _Toc393117057]Beilage 10.2-C: MUSTER Projektänderungsantrag inkl. Stellungnahme PV und BHU
Beilage 10.2-D: BEISPIEL Projektänderung
Bei genehmigten Projektänderungen sind die entsprechenden Nachtragsofferten gemäss Abschnitt 3.3 abzuwickeln.

Grundsätzlich gilt der folgende Ablauf:
	Instanz
	Tätigkeit
	Dauer 
(Wochen)
	Gesamt-
dauer

	PV / BL
	Ankündigung Antrag im Rahmen des Sitzungstyps PS Bau, PS BSA oder OBLS
	--
	--

	PV / BL
	Zusammenstellen Entscheidungsunterlagen – je nach Problemstellung (Pläne, 3D-BIM-Modelle, Skizzen, Kosten, Erläuterungen, Bericht, Listen, etc.).
Projektänderungsantrag erstellen und an EOBL / BHU einreichen. Die Kosten sind den einzelnen Werkverträgen/Aufträgen zuzuordnen.
	


Meilenstein
	4 – 9 Wochen


	EOBL / BHU
	Antrag prüfen, bei Bedarf Ergänzungen einholen und Stellungnahme EOBL / BHU erstellen:
· annehmen
· ablehnen
· zur Überarbeitung zurückweisen.
	2-3 Wochen
	

	EOBL / BHU
	Stellungnahme und Projektänderungsantrag inkl. Unterlagen an PL einreichen.
	Meilenstein
	

	PL / BHU
	Weiterleitung der Unterlagen zur Prüfung an Fachstellen; Fachspezialisten.
	1 Woche
(Optional)
	

	Fachstellen;
Fachspezialisten
	Vernehmlassung der Unterlagen bei den betroffenen Fachstellen. Abgabe einer Stellungsnahmen zuhanden der EOBL / BHU.
	2-4 Wochen
(Optional)
	

	PL
	Entscheid bzw. bei Bedarf Antrag für Entscheid PL-bzw. PSS vorbereiten.
	2 Woche
	

	Sitzung PL bzw. PSS
	Entscheid über Antrag (bei Bedarf).
	Gemäss
Sitzungsraster
	


Tabelle 11: Projektänderungsantrag Instanzen und Tätigkeiten
[bookmark: _Toc280348405]Termincontrolling
Die Vorgaben und Randbedingungen für das Termincontrolling sind in Kapitel 2 beschrieben.
[bookmark: _Toc280348406]Umweltbaubegleitung
Ziel der Umweltbaubegleitung (UBB) ist es, auch während den Bauarbeiten die Qualität im Bereich Umwelt sicherzustellen. Die UBB ist eine vom Bauherrn eingesetzte Person oder Gruppe, die bei Bauprojekten mit der Bauleitung zusammenarbeitet und die Umsetzung der erforderlichen Umweltmassnahmen überwacht (inkl. Bodenkundliche Baubegleitung BBB).
Die detaillierten Massnahmen werden im Rahmen des Detailkonzeptes Umweltbaubegleitung festgelegt und verteilt. Darin werden nebst den Pflichten und Aufgaben insbesondere auch die Kompetenzen definiert.
Die Aufsicht über die Tätigkeiten der UBB obliegt dem ASTRA. Sie kann fallweise den kantonalen Amtsstellen übertragen werden.
[bookmark: _Toc280348408]Vermessung
[bookmark: _Toc336506311][bookmark: _Toc337542599][bookmark: _Toc337543071]Zur Sicherstellung des Informationsflusses zwischen der Baustelle und den PV werden die Vermessungsaufnahmen mit einem Laufblatt dokumentiert. Die aufgenommenen Punkte der Vermessung sind mit A: Absteckung oder D: definitiv zu kennzeichnen. Die PV sind verpflichtet die Resultate der Aufnahmen in die Planungsgrundlagen zu übernehmen.
In BIM-Projekten müssen die Resultate in die Modelle eingearbeitet werden.
[bookmark: _Toc337544669][bookmark: _Toc337545003][bookmark: _Toc337545617][bookmark: _Toc337545773][bookmark: _Toc337546097][bookmark: _Toc338402344][bookmark: _Toc338405993][bookmark: _Toc338406122][bookmark: _Toc338407117][bookmark: _Toc338407192][bookmark: _Toc338407229][bookmark: _Toc338418669][bookmark: _Toc338422502][bookmark: _Toc338422694][bookmark: _Toc338422966][bookmark: _Toc338423550][bookmark: _Toc393117058]Beilage 10.2‑E: MUSTER Laufblatt Vermessungsarbeiten
[bookmark: _Toc280348411][bookmark: _Ref351729960][bookmark: _Toc112923250][bookmark: _Toc207184873]Phase 53: Inbetriebnahme, Abschluss
[bookmark: _Toc280348412]Abnahme des Werkes
Nach Abschluss aller Arbeiten muss eine Abnahme des Werkes inkl. Schlussprüfung gemäss SIA 118 (Art. 157 bis 186) erfolgen. Der Ablauf für die Abnahme inkl. der dazugehörigen Formalitäten wird durch die PL/BHU in einer späteren Projektphase definiert.
Die Abnahmen von Werkteilen sind in den einzelnen Werkverträgen vertraglich festgelegt. Die BL fragt die folgenden Instanzen frühzeitig für einen Abnahmetermin an: PL, EP, EOBL, GE, PV, UN (vorgängig muss aber die Anzeige der Vollendung des Werks durch den Unternehmer eintreffen). Bei Bedarf sind weitere Instanzen zur Abnahme einzuladen (BL anderes TP, Dritte, etc.). Die Vorbereitung des Abnahmeprotokolls inkl. Vergabe der Nummer erfolgt durch das ASTRA (Name Ansprechperson ASTRA).
Die Vorlage des Abnahme- und Schlussprüfungsprotokoll ist im Internet unter Vorlagen und Muster Beschaffungs- und Vertragswesen zu finden.
Grundlagen:
· Werkvertrag, Baujournale inkl. Dokumentation technische Prüfung
· Zusammenstellung Prüfergebnisse
Der Ablauf der Abnahme richtet sich nach SIA 118, Art. 158.
[bookmark: _Toc280348413]Pläne des ausgeführten Bauwerks/ Nachführen Projektbasis
Sämtliche Akten, die Informationen über das ausgeführte Bauwerk und Abweichungen zu den Ausführungsplänen enthalten, müssen sowohl in Papierform als auch in digitaler Form aufbewahrt werden (vgl. Kapitel 11). Dazu gehören auch jene Akten, welche möglicherweise für Rechtsverfahren in der Folge von Projektierung oder Ausführung benötigt werden. Dies bedeutet, dass auch Akten aus der Projektierungs- und Ausführungsphase aufbewahrt werden müssen.
Es ist sicherzustellen, dass die dafür massgeblichen Pläne mit dem ausgeführten Bauwerk übereinstimmen.
Die Vorgaben zur Projektdokumentation bzw. zur abzugebenden DaW (Dokumentation ausgeführtes Werk, beinhaltet Dokumente, Pläne und elektronische Daten) sind im Modul Dokumentation der Fachhandbücher ASTRA geregelt (Fachhandbücher). Es gilt die jeweils die aktuelle Version. Die filialspezifischen Regelungen sind zu beachten.
In BIM-Projekten müssen alle Änderungen im Bauprozess laufend im 3D-BIM-Modell und den Listen nachgetragen werden. Das BIM-Modell sollte jederzeit den Zustand "As-built / wie gebaut" darstellen. Damit ist sichergestellt das mit Bauende das BIM-Modell als DaW (also Modelle des ausgeführten Werkes) abgegeben werden kann. Die konkrete Art der Nachführung (3D-Modellierung oder Notiz oder verweis auf Detail/Fotos) wird im BEP und mit dem PL spezifiziert. 
[bookmark: _Ref351729208][bookmark: _Ref351730182][bookmark: _Toc112923251][bookmark: _Toc207184874]Archivierung
Die Archivierung der Projektunterlagen erfolgt gemäss den Vorgaben des Bundesamts für Strassen (ASTRA) inkl. den ergänzenden Vorgaben der zuständigen Filiale.
[bookmark: _Toc112923252][bookmark: _Toc207184875]Abkürzungsverzeichnis
[bookmark: _Hlk206070161]A	Absteckung
A-B	Sitzung Auftraggeber-Bauherrenunterstützung
AC I	Abteilungschef Infrastruktur
ASTRA	Bundesamt für Strassen
AT	Arbeitstage
BEP	BIM Execution Plan (BIM Projektabwicklungsplan, eine Art Projekthandbuch für die datenspezifischen Fakten und Prozesse; Textdokument welches die BIM Ziele, organisatorische Strukturen, Verantwortlichkeiten, BIM Leistungen sowie Softwareanforderungen festlegt)
BBB	Bodenkundliche Baubegleitung 
[bookmark: _Hlk206070176]BH	Bauherr
BHU	Bauherrenunterstützung
BIM	Building Information Modeling
BL	Bauleitung (beinhaltet: Fachbauleitung, örtliche Bauleitung etc.)
BL PM	Bereichsleiter Projektmanagement ASTRA
BLS	Bauleitungssitzung
BSA	Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (ehemals EMK)
CDE	Common Data Environment (eine oder mehrere miteinander verbundene Plattformen; Eine einheitliche Informationsquelle zur Sammlung, Verwaltung und Weitergabe der frei gegebenen Projektdokumente)
D	definitiv
Dat	Datum
DaW	Dokumente ausgeführtes Werk
DTA	Detailterminprogramm Ausführung 
DTP	Detailterminprogramm Projektierung
EIR	Exchange Information Requirements (Informationsaustauschanforderung nach SIA SN EN 19650-1; Textdoukment welches den Informationsbedarf des Auftraggebers als Anforderung an den Auftragnehmer beschreibt. (Enthält Anwendungsfälle)
EK	Erhaltungskonzept
EOBL	Externe Oberbauleitung
EP	Erhaltungsplanung
FaS	Fachspezialisten ASTRA
FC	Filialchef ASTRA
FHB	Fachhandbuch
FKS	Fachstellen von Kanton / Dritte
FU	Fachunterstützung ASTRA
GE	Gebietseinheit
GTP	Gesamtterminprogramm
Gepr.	Geprüft
IC	Investitionscontrolling ASTRA
I+K	Information und Kommunikation
IG	Ingenieurgemeinschaft
K	Kunstbauten
KBOB	Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Kosi Bst	Koordinationssitzung Baustelle
Kosi WP	Koordinationssitzung Wochen-/ Einsatzplanung
KTP	Koordinations- Terminprogramme
KV	Kostenvorschlag
NA	Nachtragsantrag
NB	Nachtragsbegehren
NF	Nachtragsforderung
NMB	Nachtragsmanagement Bau
NMP	Nachtragsmanagement Planer
Nr.	Nummer
OBL	Oberbauleitung
OBLS	Oberbauleitungssitzung
PFS	Projektfachsitzungen
PHB	Projekthandbuch
PL	Projektleiter ASTRA
PLS	Projektleitersitzung ASTRA
PM	Projektmanagement ASTRA
PPP	Planungsprogramm Projektierung
PO	Projektänderung
PQM	Projektbezogenes Qualitätsmanagement
PS	Projektsitzung
PSt	Projektsteuerung
PSS	Projektsteuerungssitzung
PQM	Projektspezifisches Qualitätsmanagement
PV	Projektverfasser
Q	Qualität
QM	Qualitätsmanagement
RBBS	Räumliches Basis-Bezugssystem
RD	Rechtsdienst
RTP	Rahmenterminprogramm
SIA	Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
simap 	Système d’information sur les marchés publics en Suisse (Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz)
TP	Teilprojekt
TPL	Teilprojektleiter 
T/G	Tunnel / Geotechnik 
T/U	Trassee / Umwelt
UBB	Umweltbaubegleitung
UKR	Unterschriften- und Kompetenzregelung
UN	Unternehmer
UVEK	Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
VMZ	Verkehrsmanagementzentrale
WV	Werkvertrag
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